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1. Einleitung

Die Initiative zu der nun vorliegenden Studie über die Suchthilfe in der Region
Basel geht auf zwei verschiedene Faktoren zurück: Die Fachgruppe Ambulante
Drogenarbeit entstand anfangs 1986 im Zusammenhang mit den Subventionsbe-
gehren für das Drop-In und die CIKADE in Basel. Sie setzt sich aus Vertretern
der privaten ambulanten Drogenhilfe-Einrichtungen zusammen und hat zum ZieI,
deren Arbeit besser zu koordinieren und auszubauen. Gleichzeitig begann die
Carl Koechlin-Stiftung mit den Vorbereitungsarbeiten zu einer Tagung, die sich
mit grundsätzl ichen Fragen der Drogenproblematik auseinandersetzen so1lte.
Diese Tagung fand im Januar 1987 unter dem Titel "Drogenproblematik im Wan-
del" in $/islikofen statt; die Ergebnisse dieser Veranstaltung liegen in Buctrform
vor 1 ) .

Im Anschluss an die Tagung in Wislikofen beschloss der Stiftungsrat der Carl
Koechlin-Stiftung, die Arbeit weiterzuführen und eine zweite Tagung zu organi-
sieren, die zu konkreten Schlussfolgerungen über die Suchthi l fe in der Region
Basel führen soll te. Dabei musste festgestel l t  werden, dass die Grundlagen für
eine Überprüfung der heutigen Situation weitgehend fehlen. Die privaten Dro-
genhil fe-Einrichtungen wissen kaum, was die staatl ich getragenen Insti tut ionen,
die sich ebenfal ls mehr oder weniger intensiv mit Drogenabhängigen befassen,
tun, und wohl auch umgekehrt. Querverbindungen zur Arbeit mit Alkohol- und
Medikamentenabhängigen bestehen praktisch keine.

Die Fachgruppe Ambulante Drogenarbeit,  die seit Ende 1987 unter der rechtl i-
chen Trägerschaft der "Kette" 2) steht, setzte sich seit anfangs Apri l  1987 mit
der Idee einer umfassenden Studie über die Suchthi l fe auseinander und unter-
breitete dem Stif tungsrat der Carl Koechlin-st i f tung im November 1987 ein ent-
sprechendes Konzept. Sie schlug die Einstel lung eines Studienleiters vor und
erklärte sich bereit, die Begleitung der Studie selbst zu übernehmen. Für die
methodische Anleitung und Supervision der Begleitgruppe soll te eine aussen-
stehende Fachperson zugezogen werden. Als finanzielle Träger waren die beiden
Kantone Basel-Landschaft und Basel-Stadt, die GGG Basel und die Gemeinnützige
Gesellschaft Baselland, die Kette sowie die Carl Koechlin-Stif tung vorgesehen.
Diese Vorschläge wurden genehmigt und das Projekt konnte bereits auf anfangs
1988 in Angriff  genommen werden.

Die Beiträge des Kantons Basel-Stadt und der GGG Basel trafen sehr bald ein,
so dass auch die Finanzierung vorerst gesichert war. Nach langem Zögern ver-
weigerte der Kanton Basel-Landschaft im Juli  1988 seinen Beitrag, da er sich an
einer inzwischen durch das Justizdepartement Basel-Stadt lancierten wissen-
schaft l ichen Studie betei l igen wolIe. Die Gemeinnützige Gesellschaft Baselland
hatte ihren Entscheid von jenem der Sanitätsdirektion abhängig gemacht.

1 )  0rogenprobl  emat i  k im Wande l  ,  ISPA-Press, Lausanne 1988

2 )  Di  e Kette i  st  der 0achverband der or i  vaten theraoeut i  schen

genhi  I  fe der Regi  on Base l  .  Ihr  s i  nd Vere i  ne und St i  f tungen

angeschlossen, welche die Trägerschaft  von I  verschiedenen

haben. Die Kette ist  auch der Herausgeber des g ' le ichnamigen

9en.

Einr ichtungen in der Dro-

als Kol  lekt ivmitgl  ieder

Inst  i  tut ionen übernommen

Magazi  ns für  Drogenfra-
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Die Ausfälle bei der Finanzierung hatten zur Folge, dass die Carl Koechlin-
Stiftung ihren Beitrag massiv erhöhen musste, um die Finanzierung der mittler-
weile schon weit fortSeschrittenen Studie zu sichern. Eine weitere Krediterhö-
hung wurde notwendig, da sich herausstel l te, dass der zeit l iche Rahmen von 6
Monaten für eine Studie in dem geplanten Ausmass zu knapp bemessen war. Lei-
der wurde auch ein nachträglich eingereichtes Finanzierungsgesuch bei der
Freiwil l igen Akademischen Gesellschaft abschlägig beschieden. Der vorl iegende
Bericht soI1 nun den angesprochenen Instanzen zugestel l t  werden; wir verbinden
damit die Hoffnung, dass sie zumindest tei lweise auf ihren Entscheid zurück-
kommen werden.

Ein wichtiges Anliegen der Fachgruppe ist es, dazu Sorge zu tragen, dass der
gesponnene Faden nun nicht abreisst. Die vorl iegende Arbeit l iefert keine end-
gültigen Ergebnisse, sondern - zum Teil auch Widerspruch provozierende
überlegungen und eine Fülle von Rohmaterial, das bearbeitet werden soll te. Die
Erarbeitung konsensfähiger Lösungsvorschläge für eine Verbesserung der
Suchthi l fe kann nicht die Aufgabe einer Übersichtsstudie sein, sondern erfor-
dert breit abgestützte Arbeitsgruppen, deren Tätigkeit im Hinblick auf eine ge-
plante Tagung auch koordiniert werden wi1l.

Die Fachgruppe Ambulante Drogenarbeit hofft,  dass der Ball  der Alkohol- und
Drogenkommission Basel-Stadt und der Drogenkommission Baselland zugespielt
werden kann und dass die angeregte Diskussion von den zwei Fachkommissionen
aufgegriffen wird. Es besteht die Absicht, zu einem späteren Zeitpunkt und in
Koordination mit den beiden genannten Kommissionen Arbeitsgruppen zlur
Vert iefung der angerissenen Diskussion zu bi lden. Die Studie musste bei der
Datenerhebung einige Lücken offen lassen, die durch die zu bi ldenden Arbeits-
gruppen ergänzt werden sollten.

Es wird deshalb vorgeschlagen, eine kompetente, erfahrene Persönlichkeit damit
zv beauftragen, Arbeitsgruppen zu bi lden, zu betreuen und ihnen gewisse
Dienstleistungen zur Verfügung zu stel len (3). Aufgrund des vorhandenen Mate-
rials sol len nun neue Fragestel lungen (4) formuliert werden. Die Fachgruppe
Ambulante Drogenarbeit ist bereit,  die Bildung von Arbeitsgruppen zu unter-
stützen oder gat zu initiieren. Dabei ist es von entscheidender Bedeutung, ob
es gelingt, die angesprochenen poli t ischen Instanzen - vorab die kantonalen
Drogenkommissionen und die zuständigen Departemente - zu einer Mitarbeit zu
gewinnen.

2. Methodik

Die vorl iegende Arbeit wurde als Grundlage für Arbeitsgruppen konzipiert. Der
Auftrag war, möglichst viel Material über die Suchthi l fe der Region Basel zu-
sammenzutragen. Ferner sol l ten die wichtigen Themen, welche die Suchthi l fe im
allgemeinen und einzelne Insti tut ionstypen im besonderen prägen, dargestel l t
und diskutiert werden. Als Zeitrahmen wurde ein 50 %-Arbeitspensum für sechs
Monate eingeplant. Nachträglich musste die ZeLt auf neun Monate ausgedehnt
werden.

3 )  Mi th i  I  fe bei  der lvater i  a l  suche, Ausführun9 von Schrei  barbei  ten,  Termi npl  anung, In-

format i  onsaustausch etc.

4) Die Formul ierung solcher Fragestel  lungen sol  I te auf brei ter  Easis erfolgen. Dazu ist

notwendig,  dass die Alkohol-  und 0rogenkommission Baselstadt und die Drogenkommis-

sion Basel land oder die beiden Regierungen eine beauftragende und koordinierende

Funkt ion übernehmen. Auch die Par lamente können in einem solchen Prozess eine Rol ' le

soi  e l  en.
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In der Absicht, in der kurzen zur Verfügung stehenden Ze\t möglichst viel Ma-
terial zusammenzutragen, wurden sehr verschiedene Quellen benutzt, die in der
Folge kurz dargetellt werden sollen:

2.1.1 Umfragen

Das Hauptinstrument der Datenerhebungen waren verschiedene Umfragen mit
tei lweise recht umfangreichen Fragebogen.

2.1.1.I Befragung der Suchthi l feinsti tut ionen der Region Basel

Ursprünglich wurden 51 Fragebogen verschickt. Da lediglich eines der 13 Wohn-
heime den Fragebogen zurückgeschickt hat sl und die Wohnheime aus der Optik
des Verfassers in der Suchthi l fe ledigl ich eine periphere Stel lung einnehmen,
wurden diese 13 \dohnheime insgesamt aus der Befragung gestrichen. Drei wei-
tere Insti tut ionen wurden nachträglich aus der Befragung herausgestrichen, da
ihre Bedeutung für die Suchthi l fe falsch eingeschätzt worden war. Von den
verbleibenden 37 ausgesandten Fragebogen kamen 31 zurück, was einer Rück-
laufquote von 84 t entspricht (Beratung I00 ?, Entwöhnung 90 %, Entzug 67 %,
Arbeit 100 ?, Prophylaxe 50 %, Gassenarbeit 100 t, Selbsthi l fe 50 t, Koordination
50 t). Zwei Insti tut ionen, welche in der Region tätig sind, wurden bei der Be-
fragung vergessen. Dies sind der Work-Shop des Jugendamtes und die Psychia-
tr ische Klinik Sonnhalde.

Im weiteren wurden fünf im Aufbau begriffene Projekte angeschrieben. Von a1-
len fünf haben wir die entsprechenden Projektunterlagen erhalten. Eines davon,
die Sucht- und AlDS-Beratungsstel le in Liestal, ist innerhalb des Erhe-
bungszeitraumes in die Realisierungsphase getreten. Die Befragung fand zwi-
schen März und August 1988 statt.

Da diese Insti tut ionsbefragung die wichtigste der getätigten Umfragen darstel l t
und die Daten in vielen Kapiteln Verwendung fanden, ist der Wortlaut der Fra-
gen am Schluss dieses Bandes abgedruckt.

Die mit diesem Fragebogen erhobenen Daten fanden in folgenden Kapiteln Ver-
wendung: Kapitel 1 und 18, Kapitel 5 (A.2.), Kapitel z (A.5.), Kapitel 8 (A.2.), und
den Kapiteln 12-16. Die Informationen, welche im Anhang I - 4 zusammengestel l t
sind, stammen weitgehend aus dieser Insti tut ionsbefragung.

2.1.1.2 Umfrage bei den Therapeutischen Gemeinschaften der Schweiz

Von 37 angeschriebenen Therapeutischen Gemeinschaften haben 17 einen minde-
stens tei lweise ausgefül l ten Fragebogen zurückgeschickt. Zwei Wohngemein-
schaften haben gemeldet, dass sie mitt lerweile ihren Betrieb eingestel l t  haben
(Rücklauf = 51 %). Die Befragung fand im Apri l /Mai 1988 statt und betraf den
Zeitraum zwischen 1983 bis 1987. Erfragt wurden die Anzahl Bewerbungen, Ein-
tr i t te, P1ätze, Kliententage, reguläre Austri t te und Abbrüche. Im weiteren wur-
den die Therapeutischen Gemeinschaften gefragt, wie viele Klienten freiwil l ig
und wie viele aufgrund einer gerichtl ichen Massnahme in der Wohngemeinschaft
weil ten. Für den Fall ,  dass ein Anmelderückgang festgestel l t  worden war, wurde
nach den eingetretenen Folgen des Anmelderückganges für die Klientenzahlen
gefragt und um eine kurze Ursachenanalyse gebeten.

5) Siehe Adressl iste am Sch' l  uss dieses Eandes
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Die Fragebogen wurden teilweise unvollständig zurückgesandt. Insbesondere das
erfragte Datenmaterial war wegen uneinheitlicher Statistikführung mangelhaft.
Soweit möglich wurden die Informationen im Kapitel 4 (A.2.2) verwertet.

2.1.1.3 Umfrage bei den Hausärzten im Kanton Baselland

In Zusammenarbeit mit der Planungsgruppe für Substanzenabhängige, Delin-
quente und Randgruppen der Psychiatr iekonzept-Folgeplanung im Kanton Ba-
selland wurden die Hausätzte über die Anzahl ihrer Suchtpatienten befragt. Im
weiteren wurden einige Fragen zur Zusammenarbeit mit den Suchthilfeinstitu-
tionen gestellt. Im März 1988 fand vorerst eine Pilotbefragung der elf Hausärzte
im Kreis Reigoldswil /  Waldenburg statt (Rücklauf = 10, Rücklaufquote = 91 ?).
Im Juni 1988 erfolgte dann eine etwas reduziertere aber fast gleichlautende
Befragung an alle hausärztlich tätigen Arzte und Psychiater im Kanton Basel-
land. Der Fragebogen wurde durch die Arztegesellschaft des Kanton Baselland-
schaft an al le Mitgl ieder verschickt (aus technischen Gründen) und mit einem
Begleitbrief versehen, sodass sich vor al lem die "hausärztl ich tät igen" Kollegen
und die Psychiater angesprochen füh1en soll ten. Da die Psychiater bereits vor-
gängig aufgrund eines anderen Fragebogens befragt wurden, beteiligten sie sich
nicht mehr an dieser Befragung. Von den Hausärzten kamen insgesamt 64 Frage-
bogen zurück. Aufgrund der Durchsicht des vade mecums (Stand 1987) schätzen
wir, dass 114 Arzte (Allgemeinpraktiker 75, allgemein ärztlich tätige Internisten
39 t) im Kanton Baselland "hausärztl ich tät ig" sind. Drei Fragebogen war leer;
somit beträgt der verwertbare Rücklauf 54 %.

In die Pilotbefragung war zudem eine eigene Problemanalyse der Zusammenarbeit
zwischen Hausärzten und den einzelnen Suchtfachstellen integriert. Die e1f
Arzte wurden nach ihrer Meinung gefragt, ob sie der vorliegenden Problemana-
Iyse und den enthaltenen Vorschläge zur Verbesserung der Zusammenarbeit zu-
stimmen können und welche anderen Analysevorschläge gemacht werden können.

Die Auswertung der erfragten Daten und Meinungen f indet sich in Kapitel 7.

2.1.1.4 Umfrage bei den Psychiatern im Kanton Baselland

Im März 1988 fand ebenfalls in Zusammenarbeit mit der efanr.,ngsgruppe Sub-
stanzenabhängige, Delinquente und Randgruppen der Psychiatr ie-Konzept-Fo1ge-
planung Baselland eine Befragung aller Psychiater im Kanton Baselland statt.
Erfragt wurden die Anzahl Süchtigen, welche in Therapie stehen, neu in Thera-
pie genommen wurden oder notfallmässig resp. vorübergehend behandelt wurden.
Im weiteren wurden verschiedene Fragen zur Therapiemethodik und zur Zusam-
menarbeit mit der Suchthilfe gestellt. Es wurde auch nach der ZahL der Delin-
quenten oder Randgruppenpatienten gefragt, die in Therapie stehen.

18 der ausgeschickten 26 Fragebogen kamen zurück (Rücklauf von 69 ?). Die
Auswertung f indet sich in Kapitel 9.

2.1.1.5 Umfrage bei den Apotheken im Kanton Baselland

In Zusammenarbeit mit obgenannter Planungsgruppe und dem Apothekerverband
Kanton Baselland konnte eine prospektive Umfrage für den Monat Juni 1988 bei
al len Apotheken im Kanton Baselland durchgeführt werden. Erbeten wurden An-
gaben zur Methadon- und Spritzenabgabe an Drogensüchtige und Beobachtungen
über den Medikamentenmissbrauch. Von 27 verschickten Fragebogen kam 20 zv-
rück, wovon einer leer war. Der verwertbare Rücklauf betrug somit 89 %.

Die Auswertung der erhobenen Daten f inden sich in Kapitel 5 und 7.
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2.1.1.6 Umfrage bei den al lgemeinmedizinischen Kliniken der Region Basel

Im Juli / August 1988 wurde versucht, VEsKA-Diagnoseanalysen von den me-
dizinischen Abteilungen der umliegenden somatischen Kliniken zu erhalten. Da-
mit sollte abgeklärt werden, wie oft Suchtkrankheit-Diagnoseziffern in den
medizinischen Kliniken registriert werden. Aufgrund der entstandenen Arbeits-
überlastung konnte die Befragung nur unvollständig durchgeführt werden. Auch
das Bearbeiten eines genügenden Rücklaufes konnte nicht mehr an die Hand ge-
nommen werden. Somit sind die spärlichen Ergebnisse, welche zudem aus Er-
hebungsgründen der einzelnen Spitäler uneinheitlich sind, für unsere Zwecke
nicht zu verwerten. Einer der angeschriebenen Klinikleiter bot seine Mithilfe
für die Durchführung einer prospektiven Erhebung an. Ein solches Unternehmen
sollte im Auge behalten werden. Die eingegangenen wenigen ZahLen wurden in
Kapitel 18 verwertet.

2.1.2 Durchgeführte Gespräche

Mit verschiedenen Exponenten von Suchtfachstellen wurden ca. 20 Gespräche
geführt. Die Ergebnisse dieser Gespräche wurden nicht separat ausgewertet,
sondern f lossen in die eigenen Überlegungen, welche unter "Beobachtungen"
niedergelegt sind, ein. Die Gespräche wurde tei lweise auch dazu verwendet,
Datenlücken zLr füllen.

2.1.3 Arbeitsgruppen

Der Verfasser arbeitete während des Untersuchungszeitraumes in der Planungs-
gruppe Substanzenabhängige, Randgruppen und Delinquente der Psychiatriekon-
zept-Folgep1anung Kanton Baselland mit. In diesem Rahmen wurden einige der
oben erwähnten Umfragen durchgeführt. In einer Unterarbeitsgruppe wurde auch
an Überlegungen zur Funktion des Hausarztes innerhalb der Süchtigenbetreuung
gearbeitet, welche in Kapitel 7 (8.3) ihren Niederschlag gefunden haben.

Zur Bearbeitung des Teilkapitels über die Problemfelder der Therapeutischen
Gemeinschaften hat der Verfasser im Rahmen der Kette eine Arbeitsgruppe ge-
bi ldet. (Kapitel 4, 8.3.2).

Ein früheres Mitwirken des Verfassers in der Subgruppe "Prävention" der
Psychiatrie-Konzept-Planung Basel-Stadt fand im Kapitel 2 "Ptävention" nam-
haften Niederschlag.

2.1.4 Quellennachweis

Daten, welche ausserhalb der oben erwähnten Erhebungsstruktur zusammenge-
tragen wurden, sind im vorl iegenden Bericht jeweils mit Fussnoten angegeben.

Zi2: Arbeitsvorgehen

Damit die Arbeit in ihrem Aussehen und Aufbau verständlich wird, so1l im fol-
genden dargestel l t  werden, wie bei der Verfassung dieser Studie arbeitstech-
nisch vorgegangen wurde.

2.2.L Zielvotgabe

Wichtig ist, sich stets vor Augen zu führen, dass die vorl iegende Arbeit als
Grundlage für Arbeitsgruppen konzipiert wurde. Redaktionelle Mängel wurden
bewusst in Kauf genommen, um die vorhandene Arbeitskraft mehr auf inhaltli-
che Fragen konzentrieren zu können.
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2.2.2 Materialsammlung (Erhebungen)

Der eine Teil der Studie wurde auf das Zusammentragen von möglichst vielen
Daten und Meinungen verwendet. Die Anwendung wissenschaftlicher Arbeitsme-
thodiken hätte die angestrebte Breite der Datensammlung verunmöglicht und lag
darum nicht im Zielbereich unseres Anliegens. Sie sind in ihrer Gesamtmenge zu
betrachten.

2.2.3 Problemformulierungen (Beobachtungen)

Damit eine Diskussion in Arbeitsgruppen von Problemformulierungen ausgehen
kann, wurden auf breiter Basis zu vielen Teilgebieten der Suchthi l fe solche
Problemanalysen verfasst. Innerhalb der Studienbegleitgruppe wurde längere
Zeit darüber diskutiert, ob aus diesen zwei recht unterschiedlichen Teilen ein
oder zwei Berichte verfasst werden soll ten. Die str ikte Trennung zwischen
Erhebungen und Beobachtungen in zwei Bänden hätte den Vorteil, dass die
verschiedene Optik deutlich wird. Wenn man sich schlussendlich für eine Inte-
gration der zwei Teile in einen Bericht entschlossen hat, geschah dies vor aI-
lem, um eine bessere Lesbarkeit zu ermöglichen.

2.2.4 Arbeitsstil

Da für das Erreichen des ehrgeizigen Zieles nur eine knappe Arbeitszeit zur
Verfügung stand, und da die Vielfältigkeit der Suchthilfe möglichst breit be-
rücksichtigt werden soll te, musste eine rol lende Arbeitsplanung verfolgt wer-
den. Die anvisierte Berichtsystematik lag seit Anbeginn vor und diente als
Richtschnur bei der Verfassung von verschiedenen Teilkapiteln und bei der
Datenerhebung. Die Folge war, dass an allen Kapiteln gleichzeitig gearbeitet
wurde und dass in einem späteren Arbeitsgang versucht werden musste, die
einzelnen Produkte zusammenzufügen. Die Übergänge zwischen diesen einzelnen
Arbeitsteilen gelangen nicht immer befriedigend. So entsteht manchmal der Ein-
druck, dass ein Teilkapitel etwas lose im Raume stehen geblieben ist.

2.2.5 Die Studienbegleitgruppe

Die Begleitgruppe bestand aus den Frauen Cornelia Kopp (bis vor kurzem Präsi-
dentin der Kette) und Vreni Hunziker (Supervisorin) sowie den Herren Lukas
Leber (Mitarbeiter der CIKADE), Bastian Nussbaumer (Amtsvormund), Heinz Rätz
(Leiter Drop-In), Dr. Dieter Thommen (Geschäftsführer der CarI Koechlin-Stif-
tung) und Markus Würmli (Leiter der Fachstelle für Alkohol- und Drogenfragen).
Diese Gruppierung ist mit wenigen Ausnahmen identisch mit der schon vorher
tätig gewesenen Fachgruppe für Ambulante Drogenarbeit. Sie hat im Verlaufe
des Jahres 1987 in 10 Sitzungen diese Studie konzipiert und 1988 in 15 Sitzun-
gen begleitet. Zusätzlich wurde die vorliegende Arbeit in einer ganztätigen
Sitzung durchberaten und verabschiedet. Damit die erprobte und bewährte
Arbeitsfähigkeit der Begleitgruppe optimal erhalten bleiben konnte, wurden
keine neuen Mitgl ieder hinzugezogen. Aus dem selben Grunde wurde kein staat-
l icher Vertreter in die Begleitgruppe aufgenommen. Der einzige Neuzuzug be-
stand in der Person von Frau Vreni Hunziker, welche als Supervisorin engagiert
wurde. Ihre Aufgabe war es, die Arbeitsfähigkeit der Begleitgruppe zu optimie-
ren und die Arbeit in methodischer Hinsicht zu begleiten.

2.2.6 Mit autorenschaft

Die Kapitel 11 und L7 sowie Teile von Kapitel I  und t0 wurden von Dieter
Thommen verfasst. Die Begleitgruppe hat unter sich die einzelnen Kapitel z:ur
redaktionellen Überarbeitung aufgetei l t ,  wobei tei lweise auch eine Mitautoren-
schaft entstanden ist. Dort wo dies in namhaftem Umfang geschehen ist, wurde
es im Text angemerkt.
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2.2.7 Voraussetzungen für eine Weiterentwicklung der vorliegenden Arbeit

Die Arbeitsprozesse, welche bei der Verfassung dieser Studie durchschritten
wurden, sollten weiterentwickelt werden. Einerseits müssen die Daten jährlich
erneuert werden, andererseits sol l ten bestehende Lücken geschlossen werden.
Es wird angeregt, die Fortführung und $/eiterentwicklung des hier praktizierten
Arbeitsansatzes a1s dauerhaftes Instrument in die regionale Suchthi l fe zu inte-
grieren. Dazu muss ein konkreter Auftrag formuliert und - unter Absprache mit
allen Suchthilfeinstitutionen - einer bestehenden Stelle unter Berücksichtigung
des nötigen Personalbedarfes zugeteilt werden (2.8. der Fachstelle für Alkohol-
und Drogenfragen, welche bereits über einen entsprechenden gesetzl ichen Auf-
trag verfügt, oder der Kette, die bereits Koordinationsaufgaben erfütlt). Eine
Fortführung auf privater Basis ist auf die Dauer nicht möglich. Wünschenswert
wäre auch, einzelne Teilfragen mit empirischen Instrumenten zu bearbeiten. Pro-
spektive Studien erlauben es, eine schmale Fragestel lung fundierter abzuklären.
Erst diese Zusammenarbeit zwischen breiter Material- und Datenerhebung, Pro-
blemformulierungen und prospektiven Studien erbringt befriedigende Arbeits-
grundlagen. Damit sol1 auch gesagt werden, dass keine Widersprüche zwischen
Arbeitsansätzen. welche für das Verfassen von Übersichtsstudien und Problem-
analysen notwendig sind und empirischen Studien bestehen. Alle drei Teile sind
für einen wissenschaftlichen Problemzugang notwendig und ergänzen sich gegen-
seit ig.

3. Lesehilfe

Damit die umfangreiche und manchmal etwas schwerfällige Arbeit einfacher zu
lesen ist, sol len hier einige Hinweise angebracht werden.

3il: Generellbr: Aufhau: dei: Aibelt

Im vorl iegenden Bericht sind zwei tei lweise unabhängig voneinander konzipierte
Teile enthalten. Die "Erhebungen" sind das Ergebnis des Zusammentragens von
Daten und Meinungen. Die "Beobachtungen" enthalten Problemanalysen, die mehr
als eine Interpretation der erhobenen Daten darstel len. Das Fundament der Pro-
blemanalysen liegt in der persönlichen Erfahrung des Autors und in seiner
Vertrautheit mit den Gegebenheiten der Suchthi l fe. Bewusst wurde der Subjek-
t ivität der fachlichen Ansichten breiten Raum gelassen. Damit sol l  die Proble-
manalyse vol1e Prägnanz erhalten. Die Gewichtung basiert auf der Zielformulie-
rung dieser Arbeit, welche das Bereitstellen von brauchbaren Grundlagenmate-
rialien zuhanden von Arbeitsgruppen forderte. An die Leser und insbesondere
an zukünftige Mitglieder der zu bildenden Arbeitsgruppen geht die Aufforde-
rung, abweichende Problemanalysen zw formulieren und der Fachgruppe Ambu-
Iante Drogenarbeit mitzutei len. Solche Ergänzungen könnten in eine spätere
Auflage evt. integriert werden. Zum Bericht gehört ein umfangreicher Anhang,
der in einem separaten 2, Band enthalten ist. Darin f inden sich u.a. die
Insti tut ionsbeschreibungen und statist isches Material.

3,2 Vorhandene Lesehilfen

Neben einer Inhaltsübersicht und einem detai l l ierten Inhaltsverzeichnis f indet
sich ein kleines Stichwortverzeichnis. Damit ist es besser möglich, ein einzelnes
Thema quer durch die Arbeit zu verfolgen.

9
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4. Lücken

Obwohl diese Arbeit eine möglichst grosse Themenbreite anvisiert hat, mussten
aus Mangel an Zeit und Grundlagenwissen Lücken offenbleiben. Einige Themen
konnten gar nicht bearbeitet werden (Suchthilfe und allgemeine Sozialberatung,
Suchthilfe und Jugendarbeit, die besondere Situation von Kindern suchtkranker
Eltern und die Problematik langjähriger Süchtiger). Die Themen Arbeit und
Wohnen sind ebenfal ls nur mangelhaft bearbeitet.

Die Kapitel "Suchthilfe im somatischen Spital" und "Suchthilfe und Strafverfol-
gung" weisen grosse Lücken auf, welche aus Zettmangel bestehen bleiben mus-
sten.

Eine weitere Lücke betrifft das Thema "Übergeordnete Instanzen", das in Kapi-
tel 14 abgehandelt wird. Eines der Ziele dieser Studie war, die Einbettung der
Suchthilfe in die Arbeits- und Entscheidungsprozesse der kantonalen Ver-
waltungen und das \,tlirken bestehender Koordinationsorgane darzustellen. Die
beabsichtigte Zusammenarbeit mit den kantonalen Instanzen kam jedoch nicht
zustande.

5. Dank

Der Verfasser dankt in erster Linie Dieter Thommen, der als Autor der Kapitel
11 und 17 sowie eines Teiles der Kapitel 1 und 10 sein Wissen dieser Arbeit zur
Verfügung gestellt hat. Er hat auch die umfangreiche Schlussredaktion besorgt.
Im weiteren geht der Dank an die Mitgl ieder der Studienbegleitgruppe, welche
in fast 25 Sitzungen diese Studie konzipiert und begleitet haben und den Ver-
fasser mit Rat, Anregungen und einem grossen Korrekturaufwand unterstützt
haben. Den Mitarbeitern der Suchthilfeinstitutionen bin ich zw sehr grossem
Dank verpflichtet, benötigte doch das Ausfüllen des umfangreichen Fragebogens
einige Stunden Arbeit.  Die grosse Bereitschaft, auf die ich in der Entgegen-
nahme meiner Wünsche gestossen bin, hat mich sehr gefreut und war eine der
wichtigen Grundlagen, dass ich mich für diese Arbeit immer wieder neu moti-
vieren konnte. Ein gleicher Dank gilt den vielen Hausärzten und Psychiatern im
Kanton Baselland sowie den Mitgliedern des Apothekerverbandes Baselland
(insbesondere deren Präsidentin), welche mit ihrem Engagement auch für eine
befriedigende Rücklaufquote aller Befragungen gesorgt haben. Auch den Mit-
gliedern der verschiedenen Arbeitsgruppen möchte ich für die Zusammenarbeit
herzlich danken.

Den diversen Geldgebern, welche diese Arbeit f inanziert haben, insbesondere
der Carl Koechlin-Stiftung in Basel, möchte ich für ihre Grosszügigkeit und für
ihren Mut, eine solche Studie entstehen zu lassen, danken.

Den grössten Dank bin ich Frau Regula Althaus schuldig, welche sich in einer
Notsituation für die umfangreichen Schreibarbeiten spontan zur Verfügung
gestel l t  hat und ihren Enthusiasmus zeitweil ig "bitter büssen" musste. Ohne ihr
Durchhalten wäre diese Arbeit auseinandergefal len. Auch Frau Sprunger, welche
für mich zu Beginn der Arbeit geschrieben hat, danke ich herzl ich.
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Die vorl iegende Arbeit besteht aus zwei Bänden und umfasst verschiedene Er-
hebungen und Analysen. Es wurden alle Suchthilfe-Institutionen der Region und
a1le Therapeutischen Gemeinschaften für Drogenabhängige der Deutschschweiz
erfasst. In Zusammenarbeit mit der Folgeplanung des Psychiatriekonzeptes wur-
den im Kanton Baselland Befragungen bei den Hausärzten, Psychiatern und
Apotheken durchgeführt.

Im Band 1 werden auf 320 Seiten in 18 Kapiteln die verschiedenen Teile der
regiZnälen Suchthilfe dargestellt. Jedes Kapitel umfasst einen Erhebungsteil, in
dem die zusammengetragenen Daten dargestel l t  werden, und einen Beobachtungs-
tei l ,  der Analysen und Problemformulierungen zv Teilgebieten der Suchthi l fe
enthält.

Im Anhang der Studie (Band 2) werden auf 340 Seiten 38 Insti tut ionen der re-
gionalen Suchthi l fe ausführl ich beschrieben und statist ische Angaben
zusammengestellt. Weitere Detailinformationen runden die Materialsammlung der
Arbeit ab.

ERGEBNISSE

1. Übersichten

In unserer Region sind schätzungsweise 64'000 Personen von den Folgen einer
Suchtkrankheit betroffen. Ca. 16'000 Menschen sind infolge ihres Alkoholismus,
ihres Medikamentenmissbrauches oder ihrer Drogensucht behandlungsbedürft ig
und ca. 48'000 Menschen haben als Angehörige oder Bezugspersonen unter den
Folgen einer Sucht zu leiden. 35 Suchthi l feinsti tut ionen mit insgesamt 213 Mit-
arbeitern kümmern sich gegenwärtig um die notwendige Hilfe. 18 private Träger
sind in der Suchthi l fe tät ig; die übrigen Insti tut ionen werden von den beiden
Halbkantonen Basel getragen. Es wird ein Finanzaufwand von ungefähr Fr. 22
Mio. für die regionale Suchthi l fe betrieben, wobei 46 % der Gelder auf
Entwöhnungsbemühungen entfallen.

2. Prävention

Nach wie vor besteht ein grosse Diskrepanz zwischen der Tatsache, dass für
al lgemeine und spezif ische Präventionsmassnahmen resp. für die Erarbeitung
von Grundlagenwissen relativ wenig Mittel aufwendet werden und der immer
wieder erhobenen Forderung, präventiven Anstrengungen in besonderem Masse
Beachtung zu schenken. Diese Tatsache i l lustr iert eine andere: dass eine Bear-
beitung des Präventionsbereiches ein sehr komplexes Arbeitsgebiet darstel l t ;  es
reicht weit über die eigentl iche Suchthi l fe hinaus. In der Präventionsthematik
sind Werthaltungen und gesellschaftspoli t ische Fragestel lungen angesprochen.
Das Spektrum wird derart weit, dass sich alle und vielleicht auch niemand für
deren Bearbeitung zuständig fühlt.  In der Region Basel sind ledigl ich 5,5 Mitar-
beiterstel len in definierter Weise im Bereiche Prävention tätig.

3. Entzug

Ausser bei der CIKADE ist der Entzug in unserer Region kein insti tut ionell  ge-
sondert erfasstes Arbeitsgebiet der Suchthilfe. Der Entzug findet verstreut in
allen Kliniken statt und ist in die allgemeine Tätigkeit der jeweiligen Klinik
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integriert. Erhebungen sind daher besonders schwierig; sie setzen ein prospek-
tives Vorgehen voraus, da die vorhandenen Zahlen keine schlüssigen Antworten
erlauben. Aufgrund aller vorliegen Erfahrungen kann allerdings gesagt werden,
dass die Schaffung von gesonderten Entzugs- und Krisenstationen für Süchtige
in beiden Halbkantonen Basel eine Notwendigkeit darstellt. Dabei ist zwischen
Alkohol- und Tablettenabhängigen sowie Drogenabhängigen zw unterscheiden
und zu berücksichtigen, dass die Abdeckung der verschiedenen Entzugsbedürf-
nisse verschiedene Arbeitskonzeptionen voraussetzt. Im weiteren ist zwischen
therapeutischen Entzügen und "spontan-Entzügen" zu unterscheiden. Für erstere
kommt der Entzugsvorbereitung eine besondere Bedeutung z:u.Bei der Schaffung
von ein bis zwei weiteren Entzugsstationen mit kantonaler oder regionaler Aus-
richtung ist deren Verknüpfung mit den Suchtberatungsstel len besondere Auf-
merksamkeit zu schenken. Die Entzugsstationen sollen a1s Dienstleistungsbetrieb
der Suchtberatungsstel len betrachtet werden. Damit kann am besten gewährlei-
stet werden, dass der eingeleitete Entzug nicht im luft leeren Raum stehen
bleibt.

4. Entwöhnung

Bei der Entwöhnung (1) muss ein ambulanter und ein stationärer Teil  unter-
schieden werden. Während die stationäre Entwöhnung einigermassen gut ausge-
baut ist, mangelt es an einer Konzeptionalisierung und einem entsprechenden
Ausbau der ambulanten Entwöhnung. Das Hauptergebnis dieser Untersuchung be-
steht darin, dass der ambulanten Entwöhnung in den vergangenen Jahren zuwe-
nig Bedeutung eingeräumt worden ist. Dieses Versäumnis wird durch die Tatsa-
che eindrückl ich dokumentiert, dass eine eigentl iche Zusammenarbeit in der
Suchthilfe ausgeblieben ist. Die verschiedenen ambulanten und stationären In-
sti tut ionen arbeiten weitgehend nebeneinander her. Die Hausärzte und somati-
schen Spitäler, denen für eine Früherfassung der suchtkranken Menschen a1s
Anlaufstellen von grösste Bedeutung zukommt, sind kaum in die spezialisierte
Suchthi l fe integriert. Der Suchthi l fe mangelt es heute noch weitgehend an der
zentralen Drehscheibe, um die sich al le spezial isierten Angebote organisieren.
Damit ist der Ausbau der Suchtberatungsstel len zum Kernstück der ambulanten
und stationären Suchthi l fe gemeint. Den Suchtberatungsstel len und den assozi-
ierten Trägern der ambulanten Entwöhnung muss konzeptionell Priorität über
die stationären Konzepte zukommen. Entzugsstationen und Entwöhnungskliniken
solIen als Dienstleistung gegenüber der ambulanten Entwöhnung angesehen wer-
den. Nur eine langfristige ambulante Beratung, Betreuung und Therapie von
suchtkranken Menschen und deren Angehörigen vermag, bleibende Veränderun-
gen anzustossen und durchzutragen. Einem stationärer Aufenthalt kommt ledig-
l ich der Stel lenwert eines befristeten Entwicklungsschrit tes im längerfr ist igen
Prozess zu.

Das Versäumnis der Suchthilfe, ohne Kernstück in lose verbundenen Institutio-
nen vor sich hin zu arbeiten, hat unter anderem dazu geführt, dass heute der
therapeutischen Suchthi l fe ein Versagen vorgeworfen wird. Diese Krit ik, so
schmerzhaft sie sein mag, ist tei lweise durchaus berechtigt. Das Versagen l iegt
aber nicht - wie in der heutigen drogenpolit ischen Diskussion vornehmlich be-
hauptet - an der Abstinenz a1s wichtigem Teilschrit t  einer Suchttherapie. Die
nur mangelhafte l,t/irksamkeit der heutigen Suchthilfe und die festgestellte ge-

1) Der Eegr i f f  der Entwöhnung wi rd hier in seiner wei ten Form gebraucht.  Die Entwöhnung

umfasst al  le Anstrengungen, die zur Er langung und Bewahrung der Nüchternhei t  im

Sinne einer Persönl  ichkei tsentwick ' lung notwendig s ind. Somit  re icht  das Arbei tsge-

biet  der Entwöhnung in al  Ie Sparten der Suchthi l fe hinein und umfasst die Früherfas-

sung, die Beratung und Therapie wie auch die Nachsorge. Die wicht igsten Tei  le der

Entwöhnung stel  len die al  Igemeine Eeratung, die Mot ivat ionsarbei t ,  d ie Kr i -

senintervent ion,  d ie stat ionäre Therapie,  d ie prakt ische Lebenshi  l fe und Sozial-

betreuung, die Psychotherapie und die Paar-  und Fami I  ientherapie dar.
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ringe Erreichung eines grossen Teils der Süchtigen liegt in der Vernachlässi-
gung des Kernstückes der Suchthilfe, der sozial- und psychotherapeutisch fun-
dierten Suchtberatungsstellen, denen die Funktion einer Drehscheibe innerhalb
der gesamten Suchthilfe zukommen sollte. Der Suchthilfe droht heute eine Ver-
politisierung von aussen. So ist denn auch heute kaum mehr eine Grenze zwt-
schen Drogenpolitik und Suchthilfe auszumachen. Juristen und Politiker haben
sich des Themas in starkem Masse angenommen. Es ist zu befürchten, dass po-
I i t ische, jurist ische und polizei l iche Problemstel lungen auf dem Rücken der
Suchthilfe ausgetragen werden und diese zunehmend bestimmen.

5. Substitution

Die Methadon-Behandlungen unter der Aufsicht der PUK sind in den vergange-
nen Jahren sprunghaft angestiegen von anfänglich 20 (1980) auf nunmehr gegen
300. Allein in den letzten 2 Il2 Jahren hat sich die Anzahl der Methadonbezüger
verdreifacht. Es wird mit einem weiteren Anstieg bis maximal 500 Methadonbe-
zügern gerechnet. Die Abgabe erfolgt hauptsächlich durch gegenwärtig ca. 60
Hausärzte, wobei im Kanton Baselland verschiedene Apotheken in die Abgabe
des Methadons integriert sind. Hinzu kommen 40 Dicodid und ?? Methadon-Be-
handlungen, die durch die PUP durchgeführt werden.

Diese rasche Ausbreitung der Substitut ionsbehandlungen gibt zu Bedenken An-
lass: Die Indikations-Kriterien sind uneinheitlich und wurden im Laufe der Zeit
zunehmend erweitert; die Kontrolle der Abgabe-Bedingungen ist lückenhaft, was
auch z:ur Belieferung des Schwarzmarktes führt. Vor allem aber ist eine ad-
äquate Betreuung der Abhängigen nicht gewährleistet.

Um die Betreuung der wachsenden Zahl von Methadon-Bezügern sicherzustellen
ist - anstelle eines Ausbaues der Strukturen - eine Umverlagerung von perso-
nellen und finanziellen Mitteln zu befürchten. Personelle Kapazitäten und Geld-
mittel drohen durch Methadon-Behandlungen absorbiert zu werden mit der Kon-
sequenz, dass sie für drogenfreie Behandlungen fehlen.

Gegenüber dem Behandlungsansatz der Substitut ion bestehen auch grundsätzl i-
che Bedenken, die ausführlich dargelegt werden. Abgelehnt wird die Abgabe von
Ersatzstoffen als "drogenpolit ische" Massnahme. Die These, die Verelendung
Opiatabhängiger sei ausschliesslich auf die Illegalität der Drogen und die
strafrechtliche Verfolgung zurückzuführen, ist irreführend: Die Verelendung ist
vielmehr ebenso die Folge der Suchtkrankheit und des damit verbundenen Her-
ausfallens aus den sozialen Netzen. Auch die psychische Komponente der Selbst-
zerstörung spielt eine Rolle und hier muss schliessl ich die Hil fe ansetzen.

Die heutige breite Befürwortung der Methadonabgabe stützt sich unter anderem
auf die holländische Drogenpolit ik, mit der tei lweise gute Erfahrungen gemacht
werden. Dabei wird übersehen, dass in Holland eine ganz andere Zusammenarbeit
zwischen Drogenverfolgung und Drogenhilfe als in der Schweiz besteht. In Ho1-
land gelingt es offenbar weitgehend, klare Regeln zwischen Drogenszene und
Polizei abzusprechen und einzuhalten. Dadurch wird der Druck auf die "Gasse
entscheidend reduziert - dies ganz im Gegensatz zu der bei uns oft veranstal-
teten Hetzjagd auf Drogensüchtige. Die Folge davon ist die Etablierung einer
gewissen Ordnung auf der Gasse, eine grössere Reinheit des Stoffes und ein
viel t ieferer Schwarzmarktpreis der Drogen. Die Bedeutung der Methadonabgabe
wird im gesamte Massnahmepacket einer "Kult ivierung" der Gasse stark über-
schätzt. Da bei uns bislang al le anderen Massnahmen fehlen und nur der blos-
sen Substitut ion Tür und Tor geöffnet wurde, werden durch die Methadonpro-
gramme häufig destruktive Entwicklungen unterstützt. So gelangen zum Beispiel
viele ehemalige Drogensüchtige, die eine Therapie erfolgreich absolviert haben
und die in einer Krisenzeit vorübergehen rückfällig geworden sind, auf lange
Sicht wieder in eine Methadonabhängigkeit.  Dabei wird die drogenfreie

1?
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Krisenintervention und die Umsetzung der Erfahrung mit einem Rückfall in eine
weitere wichtige Persönlichkeitsentwicklung sträflich versäumt.

Es wäre Aufgabe der politischen Instanzen, zusammen mit den Institutionen der
Drogenhilfe die Frage der Prioritäten zu diskutieren und zu klären. Die Indi-
kationskriterien und die Abgabe-Bedingungen für Methadon und andere Ersatz-
stoffe sind neu festzulegen. Eine unabhängige Überprüfung der bisherigen Er-
fahrungen in diesem Bereich wäre wünschbar.

6. Suchthilfe und AIDS

Alle Suchthilfeinstitutionen haben sich in den letzten Jahren mit der AIDS-
Thematik befassen müssen. Die AlDS-Erkrankung resp. die HlV-Infektion hat die
Suchthilfe insgesamt stark verändert. Teilweise wird auf dem "Rücken" dieser
Thematik auch vieles ausgetragen, was nicht direkt zur AlDS-Problematik ge-
hört.

Verschiedene Problemebenen sind zu unterscheiden: In präventiver Hinsicht
sind der Schutz der noch nicht inf izierten Drogenkonsumenten, die innerhalb
der Risikogruppe in hohem Masse infektionsgefährdet sind, und der Schutz der
übrigen Bevölkerung vor einem raschen Ausbreiten der HlV-Infektion zu erwäh-
nen. Die Betreuung und Pflege von infizierten oder erkrankten praktizierenden
oder ehemaligen Süchtigen stellen weitere Aufgabenfelder der Suchthilfe dar.
Bei den heute geltenden Strategien ist oft schwer auszumachen, welche Proble-
mebene anvisiert wird. Besonders bei der Methadonabgabe ist auf dem Hinter-
grund epidemiologischer und betreuerischer Überlegungen oft unklar, welches
Resultat erreicht werden sollte. Aus den bisherigen Erfahrungen kristallisiert
sich aber eine Erkenntnis klar heraus: Der Kernpunkt von präventiven und be-
treuerischen Massnahmen steIlt nicht die Substitution an sich, sondern die
fundierte Beratung und Auseinandersetzung mit dem Süchtigen dar. Dabei geht
es vorrangig um eine Thematisierung von sexuellen Gewohnheiten und um ein
Durcharbeiten der mit dem Fixen verbundenen Selbstzerstörungstriebe. (2) So
wie die Substitut ionsprogramme bei uns angelaufen sind, ist leider zu befürch-
ten, dass das Wesentliche und im Sinne der Prävention I{irkungsvollste ver-
säumt wird.

7. Suchthilfe und allgemeine Krankenversorgung

Wie oben dargestel l t ,  besteht eines der Hauptergebnisse dieser Untersuchung
darin, dass die allgemeine Krankenversorgung durch Hausärzte und somatische
Spitäler für eine Früherfassung suchtkranker Menschen fast nicht genutzt wird.
Für die nahe Zukunft müssen diesbezügliche Veränderungen hohe Priorität er-
halten.

Eine Befragung der Hausärzte im Kanton Baselland hat ergeben, dass die basel-
landschaft l ichen gauGä'rzte rnonatl ich fast 1400 Patienten mit einem Suchtpro-
blem sehen. 56? sind medikamentenabhängig, 32% sind alkoholabhängig und 12%
drogensüchtig. Einen Drittel der Suchtpatienten kann der Hausarzt auf ihre
Sucht ansprechen, wobei es hier grosse Unterschiede gibt. Die Drogensüchtigen
sind zu 61t auf ihre Sucht ansprechbar, die Alkoholabhängigen zu 30t und die
Medikamentenabhängigen nur gerade zu 25%. Aufgrund verschiedener Hochrech-
nungen kann angenommen werden, dass die hausärztlich tätigen Ärzte in der
Region ca. 2500 Suchtpatienten pro Jahr auf ihre Sucht ansprechen und damit
potentiel l  einer spezif ischen Suchtbehandlung zuführen könnten. (560 Alko-
holabhängige l47bl, 450 Medikamentenabhängige [37t] und 190 Drogenabhängige
[16t]). Viele Hausärzte wünschen eine Verbesserung der Zusammenarbeit mit der

2 )  Si  ehe dazu di  e Auswertung von

Methadonprogrammen" 1988 über

W. Fuchs "Psychosoziale /  medizinische Indikat ' jonen zu

erste Erfahrungen am Drop-In Zür ich.
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Suchthilfe. Sie erwarten, dass diese vermehrt die Rahmenbedingungen der ärzt-
lichen Praxis berücksichtigt und rasche Dienstleistungen und Beratungen er-
möglicht. Das persönliche Vertautsein mit den Suchtberatern ste11t für den
Hausarzt eine grosse Erleichterung für diese Zusammenarbeit dar. Es wird da-
her angeregt, dass Erstkontakte der Suchthelfer mit Hausarztpatienten in der
Arztpraxis stattfinden können. Wichtig ist, dass der Hausarzt sich stets neu
bewusst macht, wo er Sucht unterstützt, den Süchtigen begleitet, wann er die
Sucht als solche feststel l t  und welche Suchtpatienten er mit welchen Mitteln zu
einer Beratung oder Therapie motivieren kann.

Im somatischen Spita1 werden in der Region jährlich etwa 1500-2000 Menschen
mit einem Suchtproblem hospitalisiert. Allein in den Medizinischen Abteilungen
muss mit 800-900 Suchtpatienten jährlich gerechnet werden. Von diesen errei-
chen die Suchtberatungsstellen nur ca. 2-32. Für eine Verbesserung der Über-
nahme von Spitalpatienten, deren Grundleiden eine Suchtproblematik darstel l t ,
wird die Schaffung eines Sucht-Konsil iardienstes, der von den Suchtberatungs-
stel len getragen werden soll  und an dem auch Nichtärzte part izipieren, notwen-
dig.

Eine Umfrage bei den 26 freipraktizierenden Psychiatern Basellands im Frühjahr
1988 ergab, dass die 18 antwortenden Erwachsenen- und Kinderpsychiater im
Moment 60 Substanzenabhängige behandeln. Daraus kann hochgerechnet werden,
dass bei den 207 praktizierenden Psychotherapeuten (Psychiater und Psycholo-
gen) ca. 650 süchtige Patienten in Beratung oder Therapie stehen. Obwohl diese
ZahL nicht unbeträchtl ich scheint, ist sie im Verhältnis zu den geschätzten
16'000 A1kohol-, Medikamenten- und Drogenkranken doch recht gering. Das in
der Region Basel vorhandene psychotherapeutische Angebot kann für die Sucht-
hilfe noch zu wenig nutzbar gemacht werden. Die erforderlichen institutionellen
Verknüpfungen fehlen weitgehend. Damit kann nur schwer verhindert werden,
dass süchtige Patienten/Innen nicht aus dem Sett ing herausfal len. (Hi1fe bei der
Suche eines Therapieplatzes, klare Kostenregelung für ausfal lende Stunden, Zu-
sammenarbeit mit Suchtfachstel len etc.).

8. Suchthilfe, Strafverfolgung und Strafvollzug

Unsere heutige Situation ist durch einen breiten Graben zwischen den Ord-
nungskonzepten der Polizei, der Strafverfolgung und der Suchthi l fe geprägt.
Seitens der schweizerischen Polizeibehörden ist kaum Verständnis dafür vor-
handen, dass - mit den Suchthi l fe-Insti tut ionen und mit den Betroffenen zrt-
sammen - klare Absprachen über eine "Ordnung der Subkul.tur" getroffen wer-
den soll ten. Darin sehen wir eine der Hauptursachen für die zunehmende Ver-
elendung der "Gasse". Weitere wichtige Versäumnisse, die der Strafverfolgung
zur Last gelegt werden müssen, sind die mangelhafte Betreuung der Süchtigen
in den Untersuchungsgefängnissen. Angesichts der absolut fehlenden Strategien
zur Motivation von süchtigen Untersuchungshäft l ingen erscheint die Diskussion,
inwieweit inhaft ierte Süchtige zu einer Veränderung ihrer Lebensbedingungen
motivierbar sind, als spitzf indiger Streit um Worte. Als Rechtfert igung der fo1-
genschwerden Isolations-Strategie wird vorwiegend das geltende Betäubungs-
mittelgesetz herangezogen. Ob der theoretischen Diskussion um rechtl iche Prin-
zipien wird das gemeinsame Suchen nach praktikablen Lösungen zum Nachtei l
der Betroffenen weiter versäumt.

Im Kanton Baselstadt verfügt das Untersuchungsgefängnis Lohnhof und die Aus-
senstation Schällenmättel i  zusammen über zwei Sozialarbeiter, die für die 200
250 Häft l inge zuständig sind. 30-50? der Untersuchungshäfl inge sind süchtig.
Das heisst, dass al leine in der Untersuchungshaft Baselstadt dauerhaft 75-I00
suchtkranke Menschen zu betreuen wären. Die meisten Häft l inge haben schwer-
wiegende soziale und psychische Probleme. Der knapp dotierte Sozialdienst ist
al lerdings personell  und strukturel l  nicht in der Lage, al l  diese Probleme ad-
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äquat zw betreuen. Viele Drogensüchtige, welche in U-Haft kommen, sind dem
Drop-In bekannt oder stehen sogar in einer Suchtberatung. Das Drop-In bemüht
sich, so weit wie möglich eine Betreuung zw gewährleisten. Viele strukturelle
und personelle Grenzen tal limitieren aber auch dieses Betreuungsangebot.

Unseres Wissens wurde in der Region Basel noch nie der Versuch unternommen,
mittels eines personalintensiven Konzeptes die Entzugskrise innerhalb der U-
Haft sozio- oder psychotherapeutisch zw nutzen. So bleibt unklar, wie gut
Drogensüchtige während ihrer U-Haft zu motivieren wären, obwohl sie vorder-
gründig mehrheit l ich keine Motivierbarkeit zeigen. Dass eine anfängliche Ableh-
nung von Hilfsstrategie noch nichts aussagt über die längerfristige Motivier-
barkeit von Süchtigen, weiss man aus vielerlei Erfahrungen. Im weiteren haben
die Drogensüchtigen auch ein spezifisches Bild der Untersuchungshaft, in wel-
chem eine schlagkräftige Hilfe für sie nicht integriert ist. So erwarten sie gar
keine solche Hilfe und setzen vielmehr auf eine ihnen bekannte Überlebens-
strategie.

lr/ünschenswert wäre, wenn ein Versuch unternommen werden könnte, mit einem
Teil der Untersuchungshäft l inge ein intensives psychosoziales Betreuungskon-
zept zu realisieren. Dem steht allerdings die rigide Gerechtigkeitsideologie,
welche den Gefängnisall tag beherrscht, tei lweise im Wege. Trotzdem könnte in
Basel z.B. im Lohnhof oder im Schällenmättel i  eine intensive psychosoziale Be-
treuung zur Anwendung kommen, während es im anderen Untersuchungsgefängnis
bei der alten Betreuungsordnung bl iebe. Somit wäre herauszufinden, welches
Potential ein gutes Ausnützen der U-Haft-Krise für die Einleitung von
längerfr ist igen Therapiestrategie haben könnte. Ein solches "Motivationsmodell"
kann allerdings nur dann verwirklicht werden, wenn Vertreter der Strafjustiz,
Politiker und erfahrene Drogenfachleute sich zusammensetzen und ernsthaft
versuchen, eine im Sinne einer Behandlungsmotivation optimale Lösung zu
entwickeln. Den Regierungen wird vorgeschlagen, ein entsprechendes Gremium
zu bilden und mit der Ausarbeitung konkreter Vorschläge zu beauftragen.

9. Auftrageslage, Zusammenarbeit und Koordination

Dem Kapitel über die Auftragslage der Suchthilfeinstitutionen liegt die Hypo-
these zugrunde, dass es den Insti tut ionen bislang nicht genügend gelungen ist,
als klare Mandatsträger für die Behandlung von Abhängigen in Erscheinung a)
treten. Die Antworten auf die im Institutionsfragebogen enthaltenen Fragen be-
stätigen die Hypothese mehrheitlich. Es ist vielmehr ein Ringen um Akzeptanz
spürbar. Weiter ist zu beobachten, dass Mitarbeiter von Suchtfachstellen sehr
wohl bereit sind, entsprechende Leistungsaufträge entgegenzunehmen. A1s Auf-
tragsdefinition gelten kantonale Gesetze und Verordnungen, Subventionsver-
träge und vereinsinterne Rahmen- oder Feinkonzepte. Es ist aber ein Unter-
schied, ob ein öffentl icher Auftrag vorl iegt, einem gemeldeten Einzelfal l  nach-
zugehen oder ob ein öffentl icher Leistungsauftrag besteht, für die Behandlung
der Suchtproblematik zuständig zu sein. Mangels genügender Berufsidentität,
Professionali tät und deklariertem Leistungsauftrag wird das notwendige Mandat
sowohL von der eigenen Insti tut ion wie auch von aussen mangelhaft wahrge-
nommen. Innerhalb der Drogentherapie scheint die Hauptproblematik der Man-
datsfrage bei den Drogenberatungsstel len zu l iegen. Hier wird die Zuordnung
einer Zuständigkeit für die Therapie von Drogenabhängigen zu sehr an die sta-
t ionären Insti tut ionen delegiert, welche ihrerseits aber eine starke Selektion
betreiben. Damit die Drogenberatungsstel len als primäre Mandatsträger in der
Suchthilfe auftreten können, müssen klare Rahmenbedingungen geschaffen wer-
den!

3) Oas gesammte Drop-In hat nur gerade 6,1 Stel  ien.
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Die Suchthilfeinstitutionen unterhalten eine breite Vernetzung miteinander.
Auffallend ist hingegen, dass nur wenige genau definierte Vernetzungsinstru-
mente bestehen. Die Wünsche, welche zuhanden der einzelnen Suchthilfeinstitu-
tionen geäussert werden, wurden zusammengestellt. Auch hier wird der Aspekt
deutl ich, dass die Konkretisierung der Zusammenarbeit eines der wichtigsten
Elemente innerhalb der Suchthilfe darstellt. Im weiteren besteht ein Mangel an
klaren Arbeitskonzepten der Insti tut ionen. Als Grund, weshalb die Koordination
häufig zu kurz kommt, wird vor al lem auf das Fehlen von übergeordneten Kon-
zepten in der Suchthi l fe verwiesen.

Die heutige Aufteilung der Zuständigkeit innerhalb der Kantonalen Verwaltung
ist zwar aus ihrer historischen Entwicklung heraus sehr verständlich, ist aber
den heutigen Anforderungen, welche an die immer komplexer werdende Sucht-
problematik gestel l t  werden, nicht mehr gewachsen. Die "Reibungsverluste", die
aus den oben dargestel l ten Schwierigkeiten heraus entstehen, werden immer
grösser und führen zeitweise zu einem Entscheidungsnotstand, indem vorl ie-
gende Projekte über Monate nicht realisiert werden können, weil  die ent-
sprechenden Entscheide nicht gefäI1t werden, obwohl immer wieder versichert
wird, dass das Bedürfnis nicht umstri t ten sei, ja das entsprechende Projekt
dringend benötigt werde.

Die Erarbeitung eines neuen Suchtkonzeptes, das auch eine Antwort auf die
hier gestellten Probleme gibt, wäre ein erster Schritt zu einer effizienteren Ar-
beitsweise seitens der Verwaltung. Dabei muss in erster Linie von den vorhan-
denen Aufgaben und Problemen in der Suchthi l fe ausgegangen werden und nicht
von poli t ischen Interessen oder Machtansprüchen.

10. Veränderungen und offene Ziele der Institutionen

Die psychischen und sozialen Probleme süchtiger Menschen sind vielfält iger und
gravierender geworden. Bei den Fachleuten f indet eine vert iefte Auseinander-
setzung über die konzeptionelle Basis ihrer Arbeit statt.  Das Hauptaugenmerk
richtet sich vermehrt auf komplexere psychodynamische Vorgänge. Famil ienori-
entierte Beachtungsweisen sind im Vormarsch. Eine Rückkehr zu Symptom-orien-
tierten "Pf1ästerli"-Verhalten ist trotz Methadon-Diskussion, nicht festzustellen.

Die Insti tut ionen geben äD, aus Zeitmangel und tei lweise in Ermangelung von
Finanzen.verschiedene Ziele bislang nicht erreicht zu haben resp. an deren Um-
setzung nicht arbeiten zu können. Der personelle und finanzielle Freiraum, der
eine Voraussetzung für kreative und durchgreifend neue (und originelle)
Arbeitskonzeptionen darstel l t ,  fehlt meist. So müssen vorhandene Gedan-
kenskizzen unbearbeitet bleiben. Seit langem beobachtete Misstände können
nicht ausgeräumt werden.

Ein solcher Umstand hat auf die Berufsmotivation und Kreativität der Mitar-
beiter insgesamt grosse Folgen. Ich nehme an, dass es für viele Mitarbeiter, die
kreative Lösungsideen hätten und grundlegende Misstände in der Arbeit tägIich
feststel len, hemmend und demotivierend ist, an deren Umsetzung nicht arbeiten
zu können. Dieses Phänomen betri f f t  nicht nur die Suchthi l fe. Andererseits ist
es unmög1ich, dass jede Insti tut ion so viel personellen und f inanziel len Spiel-
raum hat, dass sie selber grundlegend kreativ aktiv werden kann.

Aus diesen Überlegungen muss man folgern, dass die Suchthi l fe eine zentrale
Projektierungsdienstleistung mit eigenem Personalbestand und Budget benötigte.
Verschiedene Insti tut ionen haben in den vergangenen Jahren zeit l ich begrenzt
Projektleiter eingesetzt, welche konzeptionelle Arbeiten koordiniert haben.
Diese Projektleiter wurden jeweils für ein konkretes Vorhaben gesucht und
entlöhnt. Sie mussten sich selber jeweils in die Projektierungsarbeit einarbei-
ten und hatten in diesem Arbeitsgebiet häufig wenig Vorerfahrung. Die Pro-
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jektleiter haben zwar oftmals Erhebungen bei anderen Institutionen durchge-
führt. Ihre Arbeit führte aber nicht zu einer eigentlichen Vernetzungsarbeit der
Institutionen. Ihr Aufgabengebiet war stets konzentriert auf die Umsetzung des
definierten Auftrages. (Als Beispiel kann auch die Verfassung dieser Studie
dienen).

Die zentrale Dienstleistung muss für al le Insti tut ionen offenstehen. Sie kann
damit einen wesentlichen Beitrag zur Integration der einzelnen Institutionen
leisten. Notwendige Arbeitsprozesse bei der Konzeptionalisierung einer Idee,
Bedarfsabklärungen und die Erarbeitung von Finanzierungskonzepten können
effizienter erledigt werden, da auf konkrete Vorerfahrungen zurückgegriffen
werden kann und verschiedene notwendige Kontakte zum Umfeld bereits be-
stehen. Nur mit einem solchen zentralen Projektierungsinstrument wird die
Suchthilfe fähig sein, im Verlaufe der Jahre verschiedene komplexe aber zen-
trale Problemstellungen zu bearbeiten und heute zum Teil unüberwindlich er-
scheinende Hürden zu bewältigen.

11. Gesetzliche Grundlagen der Suchtbekämpfung

Süchtige werden von einer Vielzahl gesetzlicher Bestimmungen erfasst. Das Ka-
pitel gibt einen Überblick darüber. Unter das Strafrecht fal len praktisch nur
süchtige Konsumenten von Betäubungsmitteln, die meist die hohen Kosten ihres
Suchtmittelkonsums nur durch illegale Handlungen finanzieren können. Dabei
geht es - neben Vermögensdelikten - vor al lem um den Handel mit Betäubungs-
mitteln, der schon bei relativ geringen Mengen sehr hart bestraft wird.

Als Alternative zum Strafvollzug sieht das Gesetz stationäre oder ambulante
Massnahmen vor. Von den bestehenden Möglichkeiten zum vorzeitigen Antritt ei-
ner therapeutischen Massnahme machen aber nur sehr wenige Drogenabhängige
Gebrauch. Dafür sind verschiedene Umstände verantwortlich zu machen, die eine
Motivation Süchtiger in der Situation der Untersuchungshaft ausserordentlich
erschweren.

Die ambulanten Massnahmen sind im Zusammenhang mit der vermehrten Abgabe
von Ersatzstoffen stark am zunehmen - diese Entwicklung erscheint als nicht
unproblematisch. Die unerlässl ichen f lankierenden Massnahmen für Methadon-
Bezüger fehlen auch weitgehend.

In Zusammenarbeit mit Vertretern der Justizbehörden und von Drogenhilfe-Ein-
richtungen sollte versucht werden, für Drogenabhängige in Untersuchungshaft
optimale Bedingungen für eine Behandlungsmotivation und insbesondere für
einen möglichst frühzeitigen Übertritt in eine Therapeutische Einrichtung zu
entwickeln. Entsprechende Modelle und Erfahrungen sind bereits vorhanden.

Die zivi lrechtl ichen Bestimmungen, insbesondere jene über den fürsorgerischen
Freiheitsentzug, kommen praktisch nur bei Alkoholikern zut Anwendung und
auch hier meist nur im Zusammenhang mit akuten Situationen, die ein rasches
Eingreifen der Behörden erfordern. Es wäre zu prüfen, in wiefern fürsorge-
rechtliche Massnahmen bei Drogenabhängigen z:ur Anwendung kommen können
und sollen.

12. Finanzielle Grundlagen der Suchthilfe

Die Finanzierung der Suchthilfe ist in ganz verschiedenen eidgenössischen und
kantonalen Gesetzen und Verordnungen geregelt.  Die bestehenden Regelungen
werden dargestellt. Unbefriedigend ist u.a. die Finanzierung der privat getrage-
nen Drogenhilfe gelöst. Folgende Lücken und Mängel sind festzustel len: Die Fi-
nanzierung von privaten Entzugsstationen, welche überregional tät ig sind, ist
nicht geregelt.  Die Finanzierung von ambulanten und stationären Einrichtungen
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ist derart getrennt geregelt, dass Institutionen mit einem gemischten Ange-
botsprofil kaum entstehen bzw. überleben können. Im weiteren sind die Begut-
achtungs- und Verteilungkriterien für staatliche Gelder nicht transparent gere-
ge1t.

Anaolg zur unkoordinierten und nicht gemeinsam konzeptionalisierten Art der
heutigen Suchthilfe, sind auch die Beurteilungs- und Entscheidungsinstanzen
für die Finanzierung in den zwei Halbkantonen uneinheit l ich geregelt.  So11 die
Suchthilfe inskünftig durch eine Konzeptionalisierung der Zusammenarbeit an
Wirksamkeit gewinnen, ist sie auf einen einheitlichen Partner mit transparenten
Entscheidungsbefugnissen innerhalb den kantonalen Verwaltungen angewiesen,
um Finanzierungskonzepte ausarbeiten und umsetzen zu können.

13. Schlussfolgerungen für eine Konzeptionalisierung der regionalen Suchthilfe

a) Die Suchtberatungsstel len (4) müssen so ausgebaut werden, dass sie als
Drehscheibe der gesamten Suchthi l fe arbeiten können. Dazu müssen die ver-
schiedenen Beratungsstel len der Kantone je eine gemeinsame Stabsstel le un-
terhalten, die al le koordinierenden Funktionen übernehmen können.

b) Die Entzugs- und Entwöhnungseinrichtungen sind mit den Suchtberatungs-
stel len so zu verknüpfen, dass begonnene Therapieprozesse bei Ein- und
Austri t t  der Klienten nicht abreissen, sondern von den Beratungsstel len
übernommen werden können.

c) Die Beratungsstel len so11en einen Sucht-Konsil iardienst an den somatischen
SpitäIern einrichten und unterhalten.

d) Die Beratungsstellen sollen einen Notfalldienst für Suchtnotfälle einrichten.
e) Die Beratungsstellen sollen die Zusammenarbeit mit den Hausärzten und den

Sozialdiensten intensivieren und regeln.
f) Die Finanzierungsgrundlagen sind so anzupassen, dass eine institutionsüber-

greifende Betreuung der suchtkranken Menschen möglich wird.
g) Die Kantonalen Verwaltungen sollen ihre Entscheidungskompetenzen zusam-

menfassen und vereinheit l ichen, damit einer koordiniert arbeitenden Sucht-
hilfe einen einheitlichen und transparenten Partner erwächst.

Diese Massnahmen sollen ermög1ichen, dass die Suchthi l fe ihren Auftrag - die
Betreuung mölgl ichst vieler Menschen mit Suchtproblemen - in Zukunft besser
wahrnehmen kann. Der Katalog zeigt, dass eine Konzeptionalisierung der Sucht-
hi l fe nur mit einem starken Ausbau der Suchtberatungsstel len und mit einer
Erweiterung ihres Mandates möglich ist. Dabei muss vor Augen gehalten werden,
dass in unserer Region potentiel l  16'000 suchtkranke Menschen (s) zu betreuen
sind. Dazu ist eine gut ausgebaute Suchthilfe erforderlich.

In d i  eser Arbei  t  wurde den Suchtberatungsstel  I  en kei  n ei  genes Kapi  !e l  gewi dmet,  ob-

wohl s ie das Kernstück der Suchthi l fe darstel Ien sol l ten.  Sie wurden in das grosse

Kapitel  4 "Entwöhnung" in!eg| ier t ,  m' i t  der Absicht ,  ihre Stel lung als Schr i t tmacher

des Entwöhnungsprozesses zu def i  n i  eren, Dami t  so l  I  auf  d i  e wei  tgehend brach' l  i  egenden

Mögl ichkei ten,  d ie aus dieser Hauptfunkt ion der Beratungsstel  len erwachsen, hinge-

wiesen werden. Mit  e iner solchen Gewichtung so1 I  n icht  übersehen werden, dass voral-

lem die Drogenberatungsstel  Ien auch Funkt ionen im Kul t iv ierungsprozess der Gasse zu

übernehmen haben.

Zum Vergleich:  Die Psychiatr ie hat als Hauptaufgabe ca. 1% der Bevölke.ung mit  schi-

zophrenen Erkrankungen und ca. ) , -2X der 8evö' l  kerung mit  Depresionen zu betreuen. Die

Bevölkerung zähl t  ca.  2% alkoholabhängige, 1-2% medikamentenabhängige und O,2-O,3%

drogenabhängi ge l '4enschen, di  e durch di  e Suchth i  I  f  e zu betreuen si  nd.

L>
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In unserer Region sind schätzungsweise 64'000 Personen von den Folgen einer
Suchtkrankheit betroffen. Ca. t6'000 Menschen sind infolge ihres Alkoholismus,
ihres Medikamentenmissbrauches oder ihrer Drogensucht behandlungsbedürftig
und ca. 48'000 Menschen haben a1s Angehörige oder Bezugspersonen unter den
Folgen einer Sucht zu leiden. 35 Suchthilfeinstitutionen mit insgesamt 213 Mit-
arbeitern kümmern sich gegenwärtig um die notwendige Hilfe. 18 private Träger
sind in der Suchthilfe tätig; die übrigen Institutionen werden von den beiden
Halbkantonen Basel getragen. Es wird ein Finanzaufwand von ungefähr Fr. 22
Mio. für die regionale Suchthilfe betrieben, wobei 46 3 der Gelder auf
Entwöhnungsbemühungen entfallen.
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l. Epidemiologische Schätzungen

Es ist sehr schwierig, die Zahl von Suchtkranken innerhalb einer Bevölkerung
festzustellen. Zuverlässige Prävalenz-studien sind mir keine bekannt. So ist
man auf Schätzungen angewiesen.

Die am häufigsten verwendete Schätzung - und auf diese wil l  ich mich in der
Folge auch beziehen - geht von einer globalen Prozentrate der Bevölkerung aus.
Demnach sollen l0 ? der Bevölkerung alkoholgefährdet, 2 t behandlungsbedürf-
tig alkoholkrank sein. Bei den Tablettenabhängigen spricht man von 1 - 2 % der
BevöIkerung. Im weiteren kann angenommen werden, dass 0,2 Z der Bevölkerung
schwer drogenabhängig ist, wobei dies hauptsächlich die Opiatabhängigkeit be-
trifft. Bei all diesen Schätzungen ist der gelegentliche Missbrauch irgendeines
Stoffes nicht mitberücksichtigt. Gemeint ist ein täglich praktizierter
Missbrauch, der mindestens phasenweise nicht unterlassen werden kann und der
zw psychischen, körperl ichen und sozialen Folgeerscheinungen führt. Die von
der Suchtkrankheit betroffenen Angehörigen werden auf l0 ? der Bevölkerung
geschätzt. r l

Eine andere Schätzungsart basiert auf der Annahme einer Dunkelratenziffer und
rechnet ausgehend von den durch die Polizei erfassten Süchtigen auch die ver-
mutete Zahl a1ler Süchtigen hoch. Im allgemeinen resultieren daraus Schätzun-
8€D, die von einer grösseren ZahI von Süchtigen ausgehen; dies betrifft vor
al lem die Drogensüchtigen 2).

Nehme ich die konservativere Schätzungsweise als Grundlage, muss man anneh-
men, dass in unserer Region ca. 50000 Personen alkoholgefährdet und 10000 A1-
koholkranke behandlungsbedürftig sind. Von der Tablettenabhängigkeit sind ca.
5000 - 10000 Personen betroffen. Etwa 1000 Personen sind als schwer drogen-
abhängig zu betrachten. Insbesondere die 50000 von der Sucht betroffenen An-
gehörigen sind zu beachten. Die Angehörigen leiden oft genauso wie die Abhän-
gigen unter schweren psychischen und sozialen Folgen und benötigen Hi1fe. Die
grosse Zahl der betroffenen Angehörigen ist für die Suchthi l fe heute noch ein
eher vernachlässigtes Interventionsfeld sl.  Man kann annehmen, dass in unserer
Region mit ca. f6000 behandlungsbedürftigen Suchtkranken gerechnet werden
muss und dass insgesamt 65000 Personen unter den Folgen von Suchtkrankheit
zu leiden haben.

2. Versorgung durch die Fachstellen

Addiert man al le im Rahmen der Erhebungen bekannt gewordenen Klientenzahlen
der Suchthi l feinsti tut ionen, so kommt man auf eine ZahI von 3302 Nennungen 4).
Ich nehme wil lkürl ich an, dass ein Fünftel a1ler Suchtpatienten bei zwei oder
mehr Suchthi l feinsti tut ionen in einem Jahr registr iert wird. Somit kann ange-

1) 0iese Schätzungsgrundlage wi rd auch von M. Schär,  im "Lei t faden der Sozial-  und Prä-

vent ivmedizin",  Huber 1973, z i t ier t .  0 ie Berechnungsgrundlage dieser Schätzung ist

mi r  persönl  ich unbekannt.  Ich habe in den vergangenen Jahren Iedig1 ich beobachtet ,

dass di  ese Schätzungszahl  en am häuf i  gsten angewendet wurden.

2) R. Lobos nimmt z.B, eine Zah' l  von l5OO Drogenabhängigen für unsere Region an, nach-

zulesen in seinem Konzeptentwurf  für  e ine Drogenberatungsstel  Ie im Kanton Basel  Iand

vom l t .6. I9E7

In Kapi te l  4 und 1O sol I  den Hi I femö9' l ichkei ten an Angehör ' ige und Interdependenz-

strategi  en durch den Ei  nbezug der Angehör i  gen nachgegangen werden.

In dieser Zahl  fehlen die Nennungen der stat ionären Pat ienten der Psychiatr ischen

Universi tätskl  in i  k Basel .  Die Kontaktarbei t ,  welche durch die Gassenarbei ter  des

Vereins Schwarzer Peter abgedeckt wird,  fehl t  h ier  ebenfal Is.
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nommen werden, dass in der Region Basel von den Suchtfachstellen ca. 2640
Süchtige betreut werd.en. 72 t entfatten auf die Beratungsstellen, 10 t auf dG
Substitut ionsprogramme, 4 Z auf die stationären Entwöhnungseinrichtungen s)
und 6 ? auf die Entzugsstationen 5) . 7 Z sind durch Institutionen der Arbeits-
hilfe betreut z ). Bemerkenswert ist vor allem, dass die Alkoholberatungsstellen
jährlich immerhin 18 ? aller behandlungsbedüftigen Alkoholiker erfassen und
dass die Drogenberatungsstel len jährl ich 45 ? a11er schwer Drogenabhängigen
registr ieren. Da die jährl iche Mutationsrate der Insti tut ion sicherl ich höher als
die Heilungs- resp. Neu"-Erkrankungs"rate der Süchtigen ist, l iegt die Erfas-
sungsquote der Beratungsstel len gegenüber dem süchtigen Klientel noch um ei-
niges höher. Dies soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Erfas-
sungspotential der Beratungsstel len durch eine Ausweitung ihrer Tätigkeit,  ins-
besondere durch eine verbesserte Vernetzungsarbeit mit anderen Institutionen
noch massiv gesteigert werden könnte el.

In den vergangenen Jahren wurde der Umstand, dass "ledigl ich" 18,4 % der A1-
koholkranken und 45 ? der schwer Drogenabhängigen durch Beratungsstel len
erfasst werden, zum Anlass von starker Selbst- und Fremdkrit ik genommen.
Insbesondere die Diskussion um die Substitut ionsprogramme basiert tei lweise
auf der Meinung, dass die Beratungsangebote die "Bedürfnisse" der hi l febe-
dürft igen Süchtigen nicht genügend berücksichtigen würden. Betrachtet man
aber die vorl iegenden Zahlen und betrachtet man auch die strukturel le Situa-
t ion, in welche die Suchtberatung im Gesamtgesundheitswesen eingebettet ist
genauer, so muss die erwähnte Interpretation einer mangelhaften Ausrichtung
der Insti tut ionen auf die Betreuungsbedürfnisse zumindest angezweifelt werden.
Unserer Meinung nach soll te man die Diskussion in einigen Jahren nochmals
führen, wenn der etabLierten Suchthi l fe die notwendigen Mittel in die Hand ge-
geben werden, um ihr Hil fepotential auf brachliegende potentiel le Möglichkeiten
auszudehnen. Insbesondere würde das K1ären von Leistungsaufträgen, das Er-
teilen von klaren Mandaten und eine stringente Einbettung in die gesamte
Gesundheitsversorgung die Voraussetzungen für die Suchthi l fe wesentl ich ver-
bessern. Dies soll te getan werden, bevor der eher resignative Schluss gezogen
wird, dass vielen Süchtigen nicht geholfen werden kann, einen Weg aus der Ab-
hängigkeit zw finden und dass die Hilfe sich auf Stabilisierungsmassnahmen
unter Weiterführung der Sucht zu beschränken habe.

3. Versorgung durch die Haus'drzte und Psychotherapeuten

Aufgrund der eigenen Umfragen bei den Hausätzten und Psychiatern im Kanton
Baselland können wir hochrechnen, dass die hausärztl ich tät igen freipraktizie-
renden Ärzte in der Region ca. 2500 Süchtige jährl ich erfassen. Wir nehmen
weiter an, dass die Psychotherapeuten (Psychiater und psychotherapeutisch tä-
t ige Psychologen) ca.650 Suchtpat ienten in Therapie haben e).  Die von mir  be-
rechnete Erfassungsquote durch Hausärzte und Psychotherapeuten stimmt ziem-
l ich genau mit den Zahlen von M. Spinatsch überein, wobei sich M. Spinatsch
aber ledigl ich auf die Alkoholkranken konzentriert hat.

5) wobei  das Fehlen der Kl  ientenzahlen der Entwöhnungsstat ion U der PUK hier eine nam-

hafte Verfäl  schung der Zahl  mi t  s i  ch br i  ngt

6) wobei  auch hier die fehlenden Zahlen der PUK das 8i  ld massiv verfälschen

7) wobei  h ier von einer grossen Zahl  an Doppelnennungen ausgegangen werden kann, stel ' l t

doch die Berufsberatung der IV-Regionalstel  Ie häuf ig eine Voraussetzung oder Folge

einer Betreuung durch die übr igen Inst i tut ionen dar.

8) Darauf sol  l  in f  ast  a ' l  len Kapi te ln dieser Arbei t  e ' i  n besonderes Augenmerk gelegt

we rden .

9) 0ie Psychotherapeuten haben auch Sücht ige mitgezähl t ,  d ie sei t  geraumer Zei t  " t roc-

ken" s ind (Zahl  n icht  mit  der Süchtrgenzahl  der Regionin Beziehung zu setzen).
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4. Versorgung in den somatischen Spitälern

Es war mir aus zeitlichen Gründen nicht mögIich, eine eigene Schätzungsgrund-
lage über die Anzahl Behandlungen von Suchtkranken auf allgemein-medizini-
schen Abteilungen der Region zu erarbeiten. So muss auf Berechnungen zurück-
gegriffen werden, welche andernorts mit einer etwas anderen Blickrichtung ge-
tätigt wurden. Gemäss der Umfrage von M. Spinatsch erfasst das Spital t0 t
al ler erfassten Alkoholiker. Gemäss VEsKA-Diagnosestatist ik wurde 1985 "Alko-
holismus" bei 1,4 t al ler Patienten auf medizinischen Abtei lungen als Hauptdia-
gnose registr iert.  Die Diagnose "Alkoholismus" wird bei 3,9 t al1er Patienten
auf medizinischen Abtei lungen als Haupt- oder Nebendiagnosen aufgeführt 10).
Nimmt man die Schätzung von M. Spinatsch als Grundlage und nimmt man är1,
dass die Medikamenten- und Drogenabhängigen etwa gleich häufig ein Spital
aufsuchen wie die Alkoholkranken, so kann daraus eine geschätzte ZahL von
1100 Personen, welche als Suchtkranke von den somatischen Kliniken unserer
Region erfasst werden, errechnet werden. (7 t at ler Süchtigen)

5. Zusammenzug der Versorgung Suchtkranker

Da uns die (wichtigen) Zahlen der Medizinischen Kliniken fehlen, gelingt eine
eigene umfassende Schätzung der Versorgung Suchtkranker in unserer Region
nur ungenügend. Ich habe daher die Ergebnisse von M. Spinatsch für die
Schätzung der Versorgung durch somatische Kliniken und durch "andere" (a11-
gemeine Sozialberatung, Amtsvormundschaft, Strassenverkehrsamt) beigezogen
und mit den selbst berechneten Schätzungen vermengt.

Gemäss diesen Berechnungen werden in der Region Basel ca. 8'280 Registr ierun-
gen von Süchtigen durch die verschiedenen Insti tut ionen, Hausärzte und Psy-
chotherapeuten verzeichnet. Nimmt man grob än, dass ca. 50% Mehrfachnennun-

1O) In Kenntnis der Gesamtzahl  a l  Ier  Austr i t te von medizinischen Kl in iken pro Jahr

könnte daraus eine Schätzung für die Erfassungsquote der medizinischen Kl  in i  ken un-

serer Region errechnet werden.

11) Ooppelerfassungen sind innerhalb der einzelnen Versorgungsgruppen bereinigt .

J-2) Ei  gene Schätzungsberechnung

13) Eigene Schätzungsberechnung

l4) Ei  gene Schätzungsberechnung

15) Schätzun9 aus Zahlen von M. Spinatsch, die s ich hingegen nur auf Alkoholkranke oe-

z i  ehen

Schätzun9 aus Zahlen von M.Spinatsch, die s ich hingegen nur auf Alkoho' lkranke be-

z i  ehen

Ich nehme wi l  lkür l ich eine Rate von 5OX für Mehrfachnennungen an.
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Versorger ( 11) geschätzte
Zahl

t  der
Sücht igen

t der Er-
fassungen

suchrhi l fe insr i rur ionen I  zo+0 |  t7* (L2) |  322

Hausärzte I  zsoo I  rer  (13) l  3ot

Psychotherapeuten I  OSo I  et  (14) |  8t

somat ische Kl in iken I  ego I  S* |  ro* 15 )

andere I  rooo I  ro* |  zo* t6 )

Total :  (  L7 ) I  f4t4o) |  (26*)  |  loot
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gen auftreten (eine Person hat zum Beispiel einen Aufenthalt in einem Spital
und wird zudem von einem Hausarzt betreut), so werden ca. 4140 Süchtige oder
26* der behandlungsbedürftigen Suchtkranken erfasst.

Das Erfassungspotential des regionalen Gesundheitswesens für Süchtige kann
damit als recht erheblich angesehen werden. Das Hauptanliegen, das die Sucht-
hi l fe beschäft igen muss, l iegt demnach im Bereiche der Verbindungsstel len zD
den verschiedenen Teilen des al lgemeinen Gesundheitswesens, das Menschen mit
Suchtproblemen erfasst. Ich nehmne an, dass etwa 40? der erfassten Süchtigen
eine suchtspezifische Hilfe erhalten. Daraus kann abgeleitet werden, dass ca.
10t aller hilfebedürftigen Süchtigen die Suchthilfe in Anspruch nehmen, wäh-
rend 26t durch das Gesundheitswesen und die Sozialberatung erfasst sind. Da
eine spezifische Suchthilfe längerfristig angelegt ist als eine unspezifische
Versorgung durch Hausärzte, Spitäler und Sozialberatung kann im weiteren an-
genommen werden, dass durch eine geeignete Verknüpfung eine noch grössere
Zahl der jährlich registrierten Süchtigen mit der Suchthilfe verbunden werden
können. Ich glaube, dass die Erfassungsrate der Suchthi l fe durch eine Verbes-
serung der verschiedenen Schnittstel len verdoppelt (von l0 ? auf 20 ? pro
Jahr) werden könnte. Dieser Frage der S6fttste11en zwischen Insti tut ionen
wurde in der vorliegenden Arbeit besondere Aufmerksamkeit geschenkt.

6. Die Kosten der Drogensucht

Die Profite, die aus dem Drogenhandel resultieren, haben für die Finanzierung
des internationalen Verbrechens eine grosse Bedeutung. Im Gegensatz zum Alko-
holismus und zut Medikamentensucht spielt der Kostenfaktor bei der Drogen-
sucht eine grosse gesellschaft l iche Rolle.

Damit soll nicht gesagt werden, dass nicht auch der Alkoholismus enorme
volkswirtschaftliche Folgen mit sich führt. Der Kostenfaktor bei der Drogen-
sucht ist aber derart exorbitant, dass verschiedentl ich versucht wurde, die un-
behandelte und die behandelte Drogensucht finanziell gegeneinaäder abzuwägen.
Ein solcher Versuch wurde durch die Gesundheits- und Fürsorgedirektion des
Kantons Bern 1984 unternommen. Deren Schätzungen, die etwas konzipiert wer-
den mussten, sehen wie folgt aus:

Für einen nichtbehandelten Drogenabhängigen wurde ein jährlicher Netto-Fi-
nanzbedarf von Fr. 110'000.-- errechnet. Die jährl ichen Gesamtkosten für einen
Drogenpatienten, welcher sich in einem stationären Therapieprogramm befindet,
müssen mit Fr. 77'000.-- angegeben werden. Diese Gegenüberstel lung wurde mit
folgenden Sätzen kommentiert: "Wenn man den Kosten für eine Behandlung die
jährl iche Lebenskosten eines schweren Drogenabhängigen (welche in letzter
Konseguenz auch teilweise durch die öffentliche Hand getragen werden müssen)
gegenüberstel l t ,  zeigt sich mit al ler Deutl ichkeit,  dass jede Behandlung sich
lohnt, auch wenn zuvor bereits verschiedene Versuche fehlgeschlagen haben."
16 ) .

Die Berechnungsgrundlage dieser Schätzung f indet sich im Kapitel 18.

18 )  Aus: "Gesundhei  ts-  und

missbrauchs und seiner

und des Fü rsorgewesens

Fürsorgepl  anung des Kantons Bern,  Bekämpfung des Drogen-

Fo1gen",  herausgegeben durch die Oirekt ion des Gesundheits-

des Kantons 8e rn .  1984
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B -  Die l r rst i t r : - t1or=ero'

1. Übersicht

I;I :Ganzb:::R€gion

In der Region Basel sind insgesamt 35 Insti tut ionen ganz oder tei lweise in der
Suchthi l fe tät ig. Sie beschäft igen total 213 Mitarbeiter. 12 Stel len sind als Be-
ratungsstel len konzipiert (22 t der Mitarbeiter), 10 Stel ler.r befassen sich mit
Entwöhnungsaufgaben (41 t der Mitarbeiter). 3 Institutionen führen Entzüge
durch (30 t 

'der 
Mitarbeiter), 5 Institutionen unterstützen die Arbeitsrehabili-

tation (6 t der Mitarbeiter). Die 5 übrigen Institutionen befassen sich mit Pro-
phylaxe, Gassenarbeit und Koordination. Im weiteren existieren 13 Wohnheime.
Zur Zeit werden 4 Insti tut ionen neu projektiert (1 Wohnheim, 1 Obdachlosen-
projekt und 2 Projekte in der Arbeitshi l fe). I  Insti tut ion hat Ende 1987 ihren
Betrieb eingestel l t .  2 begonnene Projektierungen wurden im ersten Halbjahr 1988
abgebrochen. LZ Insti tut ionen werden staatl ich getragen, 23 Insti tut ionen sind
privatrechtl ich organisiert. 31 Insti tut ionen entfal len auf die Kantone Basel-
Landschaft und Basel-Stadt, 2 Insti tut ionen auf den Kanton Solothurn und 2
Institutionen auf den Kanton Aargau.

1.2 :Kant:on Basel:Stadt

Im Kanton Basel-Stadt sind insgesamt 21 Suchthi l feinsti tut ionen mit total 110
Mitarbeitern tät ig. Der Gesamtaufwand beträgt ca. 12 Mio. Franken. Im Gegensatz
zum Kanton Baselland kennt der Stadtkanton Insti tut ionen im Aufgabengebiet
"geschütztes Arbeiten", "Prophylaxe" und "Gassenarbeit".

I.3: Kantön : BaselrLand;schaft

Im Kanton Basel-Landschaft sind 10 Insti tut ionen tätig. An 7 baselstädtischen
Institutionen hat der Landkanton namhaft Anteil. Auffallend ist die grosse
Anzahl kleiner Beratungsstel len. Die 8 Beratungsstel len beschäft igen ledigl ich
19,5 Mitarbeiter, während im Stadtkanton in 4 Beratungsstel len 22,5 Mitarbeiter
tätig sind. Im Sektor "Entwöhnung" ist die Hälfte der Finanzen gebunden. Zu-
sätzl ich besteht mit dem Arxhof eine speziel le "Entwöhnungseinrichtung". Auf
den Kanton Basel-Landschaft entfal len ledigl ich zwei lr/ohnheime. Eine Insti tu-
t ion hat Ende 1987 ihren Betrieb eingestel l t .

2. Trägervereine

In der Region Basel sind insgesamt 18 private Träger in der Suchthi l fe tät ig.
Sie haben total 85 Mitarbeiter angestel l t  und betreiben einen Jahresaufwand
von Fr. 8,3 Mio. Der grösste private Träger ist der Verein Drogenhilfe mit 15,9
Mitarbeitern und einem Jahresaufwand von Fr. 1,8 Mio. Der kleinste Verein ist
der Verein "Die Kette" mit  0,5 Mitarbei tern und einem Aufwand von Fr.  81'000.-- .
Die staatl iche Oberaufsicht über die privaten Träger ist vö1Iig uneinheit l ich
geregelt.  Einige Vereine haben in ihrem Vereinsvorstand staatl iche Delegierte,
andere nicht. Bei einem Trägerverein muss die Anstel lung von Mitarbeitern so-
gar durch den Regierungsrat genehmigt werden.

3. Berufsprofile

Eine Analyse der Berufsprofi le der angestel l ten Mitarbeiter ist insbesondere
bei den staatl ichen Spitälern schwierig abzuschätzen (KPK und PUK). Bei der
KPK habe ich eine eigene Auftei lung versucht, Detai lzahlen der PUK haben mir
für eine solche ungefähre Schätzung hingegen gefehlt.  Aus den mir zugänglichen
ZahLen ergibt sich folgendes Bild: Zwei Drit tel al ler Mitarbeiter konnte ich

27
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korrekt identifizieren. Danach sind 25 ? Soziatarbeiter, ?L ? sind Handwerker
oder arbeiten sonst in der ökonomie des Betriebes, 15 ? sind Krankenpfleger
resp. Schwestern, 10 I entfal len auf das Sekretariat, 6 % sind Psychologen, 5 ?
Arzte und 4 t haben einen Erzieherberuf. Unternehme ich die rechnerische Wag-
halsigkeit, aus den Zahlen der KPK auf die Zah1en der PUK zu schliessen, än-
dert vor allem die Gewichtsverteilung zwischen Krankenpflegern, Handwer-
kern/ökonomie und Sozialarbeitern: Auf die Krankenpfleger resp. Schwestern
entfal len nun 24 t al ler Mitarbeiter, auf die Sozialarbeiter 22 %, auf die Hand-
werker resp. Personen, welche in der ökonomie arbeiten, entfal len 27 Z, auf die
im Sekretariat tätigen Personen 10 t, auf die Ärzte 5 t, die Psychologen 5 %
und auf die Erzieher 5 t.

Vom Berufsprofil her einseitig ausgerichtet sind insbesondere die Beratungs-
stellen mit 64 t Sozialarbeitern und 23 t Sekretariatsmitarbeiter. Ebenso ein-
seit ig gelagert sind die psychiatr ischen Kliniken mit 46 ? efleger resp. Kran-
kenschwestern und 39 t Handwerkern resp. in der ökonomie tätigen Personen.
Alle übrigen Insti tut ionstypen sind a1s echt interdiszipl inäre Insti tut ionen an-
zusehen.

4. Superwision/Weiterbildung

Der Stel lenwert, welchen die Supervision und die Weiterbi ldung in einem Be-
tr ieb haben, ist recht unterschiedlich. Diesem Themenkomplex wird bei den pri-
vaten Insti tut ionen mehr Gewicht zugemessen als bei den Kliniken. Die
Drogeneinrichtungen gewähren resp. fordern von ihren Mitarbeitern ein höheres
Mass an permanenter Weiterbildung und messen der Supervision eine grössere
Bedeutung zu als dies bei den meisten Einrichtungen im Bereich legaler Drogen
der Fall ist. Für die Supervision und Weiterbildung wird durchschnittlich Fr.
1'100.-- pro Jahr und Mitarbeiter aufgewendet. Der Durchschnitt der Beratungs-
stel len und Entwöhnungseinrichtungen und derjenige der Prophy-
laxeeinrichtungen l iegt nahe bei diesem Durchschnitt.  Krass unterhalb dieses
Durchschnittes liegen die Institutionen des geschützten Arbeitens. Als Einzelin-
stitution heben sich die CIKADE und das Drop-In weit über den Durchschnitt
ab. Weit unterhalb des Durchschnittes bewegen sich einige Alkoholberatungs-
stellen, die Psychiatrische Klinik Liestal und die bereits erwähnten Arbeitsre-
habilitations-Institutionen. Überhaupt keine Ausgaben für Weiterbildung hat
das Projekt ARBI und das Kette-sekretariat in der Jahresrechnung 1987 aufge-
führt.

Für Supervision und Weiterbildung wenden die Institutionen durchschnittlich
zwei Stunden pro Wochen auf, wobei der Aufwand in Entwöhnungseinrichtungen
und Entzugsstationen mit 3,6 Std. über dem Durchschnitt l iegt. Für Team-
besprechungen werden 3,5 Std. durchschnitt l ich aufgewendet. Hier wiederum ra-
gen die Entwöhnungseinrichtungen und Entzugsstationen mit 4,8 resp. 4,9 Std.
über den Durchschnitt.

Mit Ausnahme der Kantonalen Psychiatrischen Klinik Li.estal und der Psychia-
trischen Universitätspoliklinik Basel bietet keine Institution in namhafter
Weise die Weiterbi ldung aus internen Quellen an.

Viele Insti tut ionen haben in ihrem Arbeitsvertrag eine Woche Weiterbi ldung pro
Jahr für jeden Mitarbeiter festgelegt, die er individuell  nutzen kann und für
die er auf einen gewissen Budgetposten zurückgreifen kann.

Der Antei l ,  welchen die Weiterbi ldung und Supervision am Gesamtaufwand der
Insti tut ion hat, schwankt zwischen 0 und 4,8 t.  Der Antei l  in bezug auf die
Lohnaufwendungen der Mitarbeiter schwankt zwischen 0 und 7,5 Z.
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5. Formelle Arbeitsinstrumente

19 Institutionen verfügen über ein Konzept, 13 entbehren dieser Arbeitsgrund-
lage. Für die Mitarbeiter bestehen in 15 Institutionen Pflichtenhefte, 12 Insti-
tut ionen haben keinen derart igen Arbeitsbeschrieb. l5 Insti tut ionen glauben,
sich auf einen Leistungsauftrag berufen zu können. Für 14 existiert kein sol-
cher Auftrag.

6. Finanzen

Bei Gesamtaufwendungen von etwas über Fr. 22 Mio. werden durch den Kanton
Basel-Land ca. 40 t und den Kanton Basel-Stadt ca. 53 t bereitgestel l t .

6i1: :Instltutlonen

60 t der Finanzen fliessen in staatlich getragene Institutionen, 40 t in Institu-
tionen mit einer privaten Trägerschaft. 58 t der Gelder entfallen auf Entwöh-
nungseinrichtungen, 28 t auf den Entzug und die stationäre Krisenintervention,
14 ? auf die ambulante Beratung, 8 t auf die Arbeitsrehabilitation, 2 t auf die
Prophylaxe und je weniger a1s I ? auf Gassenarbeit und Koordination.

Die grösste und damit teuerste Insti tut ion, welche in der Suchthi l fe tät ig ist,
ist die Psychiatrische Universitätsklinik Basel, gefolgt von der Kantonalen
Psychiatrischen Klinik Liestal und der Arbeitserziehungsanstalt Arxhof. Die
Fachstel le für AIkohoI- und Drogenfragen Basel ist die grösste Beratungsstel le,
die Therapeutische Gemeinschaft Waldruh in Böckten die grösste Therapeutische
Gemeinschaft.

6;?::Flnanzquellen

Da dieser Studie nicht alle Daten zugänglich gemacht wurden, kann lediglich
über rund zwei Drit tel der Gesamtaufwendungen ein Überblick gewonnen werden.
Aus dieser Zusammenstellung geht hervor, dass aus der öffentlichen Hand ca.
55 ? an die Gesamtaufwendungen der Suchthi l fe beigesteuert werden, 34 Z
entfallen auf Sozialversicherungsleistungen, 4 Z auf Mitgliederbeiträge und
Spenden und 5 B auf den selbst erwirtschafteten Produktionsüberschuss rg).

Die Kantone tragen ca. 25 t, die Fürsorgebehörden tragen 16 % und die Kran-
kenkassen rund 19 ? der gesamten Kosten. Aus Geldern der Invalidenversiche-
rung kommen rund 14 t und aus solchen des Alkohol-Zehntels rund 9 t.

Wenn die fehlenden Zahlen in Form einer Schätzung dazuaddiert werden, so
sieht das BiId folgendermassen aus: Auf die öffenltiche Hand entfallen 48 * und
auf die Sozialversicherungen 43 t. Die Kantone tragen selber 28 t der Kosten,
die Krankenkassen 33 ? und die Fürsorgebehörden der Schweiz LI % a11er Auf-
wendungen. Die Gelder der fV tragen 9 t und diejenigen des Alkohol-Zehntels
6% der Suchthi l feaufwendungen.
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19) Oiese Zahl  is t  s icher ' l  ich etwas höher,  s ind dar in doch die

Therapeut ischen Gemeinschaften nicht  enthal ten.  Al Iermeist

er löse al lerdings nicht  sehr namhaft .

Produkt i  onser ' l  öse der

s i  nd di  ese Produkt i  ons-



30

C. I r=starrzerr

Kapi te l  1:  Übersichten

1. Die Departemente

Die Departementszuteilung der staatlichen Aufsicht, Koordination oder Ei-
geninitiative ist in der Suchthilfe sehr uneinheitlich geregelt. Die Situation
wiederspiegelt die historisch gewachsenen Init iat iven und weniger eine logische
Zutei lung zu den eigenen Funktionsbereichen der jeweil igen Departemente.

l,l Kanton : Basel,St:adt

Obwohl im Alkohol- und Drogengesetz von 1976 die Zuständigkeit klar geregelt
ist, hat sich die eher zufällig entstandene Kompetenzverteilung bis heute er-
halten. Im grossen und ganzen ist das Justizdepartement für den Bereich der
illega1en Drogen zuständig, das Sanitätsdepartement führt eine eigene
Alkoholberatungsstel le und hat via Oberaufsicht über die Spitäler und Polikl i-
niken Einfluss auf die Suchthilfe. Die Beratungsstelle des Blauen Kreuzes ist
keinem Departement explizit zur Aufsicht zugeteilt. Indirekt übt die Finanzdi-
rektion via Verteilung des Alkohol-Zehntels eine Aufsichtsfunktion aus. Die Fi-
nanzdirektion verwaltet den Alkohol-Zehntel, die Polizei- und Militärdirektion
pflegt via Betäubungsmitteldezernat und Untersuchungsgefängnis Querverbin-
dungen nrr Suchthilfe. Die Fachstelle für Alkohol- und Drogenfragen gehört
zum Sanitätsdepartement, untersteht aber der Aufsicht der Alkohol- und Dro-
genkommission, deren Präsident der Vorsteher des Justizdepartementes ist.

Die Aufteilung zwischen den Aufsichtsbereichen legale/i11egale Drogen kann
nicht einheit l ich erfolgen. So wird die gesamte Methadon-Abgabe über Insti tu-
t ionen, welche dem Sanitätsdepartement angehängt sind, abgewickelt.  Auf der
anderen Seite hat der Vorsteher des Justizdepartements als Präsident der Al-
kohol- und Drogenkommission ebenfalls eine Oberaufsichtsfunktion über die
Fachstel le für Alkohol- und Drogenfragen, die hauptsächlich a1s Beratungsstel le
im legalen Suchtbereich tätig ist.

Im Alkohol- und Drogengesetz ist an und für sich die Zuständigkeit viel einfa-
cher und übersichtlicher geregelt. Das Gesetz legt a1le Aufsichts- und Koordi-
nationsaufgaben in die Hände der Koordinationsstel le für Alkohol- und Dro-
genfragen, welche neuerdings Fachstel le für Alkohol- und Drogenfragen heisst.

1.2 .Kanton:BaseFland

Im Landkanton l iegen die Verhältnisse in etwa umgekehrt als im Stadtkanton.
Im Bereich i1legale Drogen ist die Volkswirtschafts- und Sanitätsdirektion zu-
ständig. Die Alkoholberatungsstel len sind via Alkohol-Zehntel mit der Justiz-
und Polizeidirektion verbunden und reservieren einem Vertreter dieses Depar-
tementes Einsitz in den Vereinsvorstand.

2. Die Koordinationsorgane

2;I :Regional

Klar legit imierte regional tät ige Koordinationsorgane exist ieren nicht. Die
Kette übt a1s Dachverband der privaten Drogenhilfeeinrichtungen eine Art Ko-
ordinationsfunktion aus. Die "ASUB" hat als periodisches Gesprächsforum für
die Mitarbeiter der Alkoholberatungsstel len eine koordinierende Funktion.
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2iZ:::Basäl:St:adt

Die Alkohol- und Drogenkommission hat als beratendes Gremium Koor-
dinationsfunktionen. Die Kommission ist als Diskussions- und Beurteilungsorgan
aufgebaut und hat keine eigenen fnstrumente, um Grundlagen für Ko-
ordinationsaufgaben zir erarbeiten (wie sie z.B. die vorliegende Arbeit dar-
stel l t).  Der Präsident dieser Kommission ist der Vorsteher des
Justizdepartementes, der Vizepräsident der Vorsteher des Sanitätsdepartementes
und der Sekretär ist ein Mitarbeiter des Sanitätsdepartementes. Im Staatskalen-
der ist die Kommission unter dem Sanitätsdepartement aufgeführt.

Von Gesetzes vvegen hätte die Fachstelle für Alkohol- und Drogenfragen eine
koordinierende Funktion, welche aber kaum wahrgenommen werden kann. Dies-
bezügliche Bemühungen bei der Neufassung des Pflichtenheftes dieser Stelle
fanden keine Unterstützung.

Die SubgrupPe Sucht der Psychiatr iekonzept-Planung Basel-Stadt hätte als vor-
übergehendes Gremium ebenfalls koordinierende Funktionen wahrnehmen können.
Die geringen Möglichkeiten, die dieser Gruppe für die Erledigung ihrer Aufga-
ben zur Verfügung standen, erlaubten aber die Wahrnehmung einer solchen
Funktion nicht.

2r3 BäSelr:Land

AIs beratendes Organ der Sanitätsdirektion fungiert die in der Verordnung zum
Bundesgesetz über die Betäubungsmittel vorgesehene Fachkommission. Der Prä-
sident dieser Kommission ist zur Zeit der Vorsteher des Jugendsozialdienstes.
Das Sekretariat liegt bei der Santiätsdirektion.

Die Planungsgruppe Substanzenabhängige, Delinquente und Randgruppen der
Psychiatr iekonzept-Folgeplanung Baselland leidet ebenfal ls unter dem Mangel,
notwendige Abklärungen nicht selber durchführen zu können. Die Grundlagen
für die Konzeptentwicklung stellt weitgehend das Fachwissen der Mitglieder
dar.

3l_
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D- Dj-e gesetzl- ichen Grr:-ncl l -a-ger:r  (D. Thommen)

Die eidgenössischen und kantonalen Gesetze, die sich mit Suchtproblemen und
deren Fo1gen befassen, werden in Kapitel 14 eingehender dargelegt. Im Anhang
findet sich auch eine Liste der wichtigsten Gesetzes- und Verordnungstexte.
Hier soll nur ein kurzer Abriss über die Zuständigkeitsordnung und deren ge-
setzl iche Grundlagen gegeben werden.

1. Bund

Im Gegensatz zu A1kohol und Medikamenten wird bei Betäubungsmitteln bereits
der Konsum gesetzlich erfasst. Jeglicher Umgang mit Betäubungsmittel ist ver-
boten. Entsprechend sind es auch vorwiegend die Strafverfolgungsbehörden, die
sich mit Drogenabhängigen zu befassen haben. Neben dem Eidg. Betäubungsmit-
telgesetz (BetmG) kommen auch zahlreiche Bestimmungen des Strafgesetzbuches
(StGB) zur Anwendung. Das Strafprozessrecht und der Straf- und Massnahmen-
vollzug sind kantonal geregelt; die betreffenden Erlasse enthalten keine spe-
ziel len Bestimmungen für Drogenabhängige.

Das BetmG befasst sich auch mit der Betreuung süchtiger Drogenkonsumenten.
Sowohl bei der Strafverfolgung wie auch bei der Betreuung Drogenabhängiger
werden die Kantone mit dem Vollzug beauftragt. Nur bei der Verfolgung des
Drogenhandels kommt der Bundesanwaltschaft eine koordinierende Funktion zw.
Im weiteren fördert der Bund mit Beiträgen die wissenschaft l iche Forschung,
führt eine Dokumentations-, Informations- und Koordinationsstelle und fördert
die Ausbildung von Fachpersonal für die Behandlung Drogenabhängiger. A1s Be-
ratungsorgan des Bundesrates wurde eine Eidgenössische Betäubungsmittel-
Kommission geschaffen. Abgesehen vom strafrechtl ichen Bereich nehmen sich die
Aktivitäten des Bundes allerdings eher bescheiden aus.

Mit den Folgen der Suchtmittel-Abhängigkeit befasst sich auch das Schweizeri-
sche Zivi lgesetzbuch (ZGB) in seinen Bestimmungen über das Vormundschafts-
recht und den fürsorgerischen Freiheitsentzug (FFE). Das ZGB definiert ledig-
lich den Rahmen von allfäIligen Zwangsmassnahmen gegen Süchtige - auch Be-
täubungsmittelkonsumenten werden dadurch erfasst - überlässt die Konkretisie-
rung aber ganz den Kantonen.

Für Fragen der Finanzierung kommen folgende gesetzl iche Grundlagen des Bun-
des in Frage:

- Einrichtungen des Straf- und Massnahmevollzuges: Bundesgesetz über die Lei-
stungen des Bundes für den Straf- und Massnahmenvollzug. Zuständig ist das
Bundesamt für Justiz.

- Medizinische Behandlungen und Entzüge: Bundesgesetz über die Kranken- und
Unfal lversicherung (KUVG) und dazugehörende Verordnungen (insbesondere
Verordnung III).

- Rehabil i tat ion und berufl iche Eingliederung: Bundesgesetz über die Invaliden-
versicherung. Zuständig ist das Bundesamt für Sozialversicherung.

- Beiträge des Bundes an die Bekämpfung des Alkoholismus, der Suchtmittel-,
Betäubungsmittel- und Medikamentenmissbrauchs (Alkoho1-Zehntel): Bundes-
verfassung Art. 32 bis Ziff .  9, Eidg. Alkohol-Gesetz. Für die Vertei lung der
Mittel sind die Kantone zuständiq.
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2. Kanton Basel-Stadt

Die kantonale Verordnung betreffend Betäubungsmittel beschränkt sich weitge-
hend auf die Ordnung der Zuständigkeiten für die sich aus dem BetmG ergeben-
den Aufgaben (Kontrolle des Verkehrs mit Betäubungsmitteln, Strafverfolgung
sowie Behandlung von Fällen von Betäubungsmittelsucht, für die das Gesund-
heitsamt als zuständig erklärt wird). Im Alkohol- und Drogengesetz werden dann
die "Massnahmen gegen den Alkohol- und Medikamentenmissbrauch sowie gegen
den Drogenkonsum" - so der Titel des Gesetzes - im Detai l  geregelt.  Zwischen
legalen (Alkohoi- und Medikamente) und verbotenen Substanzen (Betäubungs-
mittel) wird nur insoweit unterschieden, als bei letzteren bereits der blosse
Konsum unter die Bestimmung des Gesetzes fäl l t ,  während es bei Alkohol und
Medikamenten nur der "Missbrauch" ist.

Eine zentrale Rolle weist das Gesetz der kantonalen Fachstel le für Alkohol-
und Drogenfragen zu, die der Kommission für Alkohol- und Drogenfragen unter-
stel l t  wird. Sie sol l  u.a. die Information und Beratung der Bevölkerung und die
Möglichkeit zur freiwil l igen ambulanten Behandlung sicherstel len, die Hil fe auf
freiwil l iger Basis koordinieren und Meldungen über Betäubungsmittelabhängig-
keit entgegennehmen. Für diese Aufgabe soll sie nach Möglichkeit private Orga-
nisationen beiziehen (g 2), Die regionale Zusammenarbeit ist nach Möglichkeit
zu verwirkl ichen (5 3).

Bemerkuno:

In der Praxis kann die Koordinat ionsstel  le die ihr  zugedachte Funkt ion a1' lerdings nicht

ausfül  Ien,  da s ich im Laufe der Zci t  e in kompl iz ier tes GefIecht von zum Tei  I  konkurr ie-

renden Zuständigkei ten entwickel t  hat .  So ist  der Präsident der Aufsichtskommission der

Vorsteher des Just izdepartementes,  während die Koordinat ionsstel  le bejm Sani tätsdepar-

tement angesiedel t  is t .  0as Just izdepartement behandel t  auch sämtl iche Subvent ionsbe-

gehren im Eereiche der p| ivaten Orogenhi ' l  fe;  d ie Einbeziehung der Koordinat ionsstel  Ie

in den Entscheidungsprozess erfolgt  eher zufä1 1 ig und ist  auch erst  jüngeren Datums.

Daraus ergeben si  ch kaum zu rechtfert i  gende Doppel spu r i  gkei  ten i  n Eezug auf Al  koho l  -

und Medi kamentenmi ssbrauch ei  nersei  ts (Oi e i  n di  e Zuständi  gkei  t  des Sani  täts-

departementes fa l len) und Tei  lbereichen der Orogenh. i l fe:  Durch seine Subvent ionspol i t ik

entscheidet das Just izdepartement wei tgehend über d ' ie Geschicke der pr ivaten 0rogen-

hi l fe,  während die Behandlung Drogenabhängiger,  d ie Ertei  lung von Weisungen etc.  der

Koordinat ionsstel  Ie bzw. dem Fürsorgerat  obl  iegt .

Das Gesetz betreffend die Einführung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches
und das Gesetz über die Vormundschaftsbehörde und den behördl ichen Jugend-
schutz befassen sich u.a. mit  der Entmündigung wegen Verschwendung, Trunk-
sucht und lasterhaftem Lebenswandel sowie Massnahmen im Bereiche des
Jugendschutzverfahrens. In bezug auf den fürsorgerischen Freiheitsentzug
verweist die diesbezügl iche kantonale Verordnung einestei ls auf das Alkohol-
und Drogengesetz (soweit  "Gefahr im Verzuge" ist ,  kann eine sofort ige
Einweisung in eine Kl inik zur Begutachtung erfolgen).  Zuständig für die
Anordnung des fürsorgerischen Freiheitsentzuges ist  der Vormundschafts-,
Jugend- und Fürsorgerat.  Bei unmündigen Drogenkonsumenten kommt
andererseits das Gesetz über die Vormundschaftsbehörde und den behördl ichen
Jugendschutz zt tr  Anwendung. Auch hier entscheidet der Jugendrat über
al l fäl l ige Zwangsmassnahmen (Einweisung in eine Famil ie oder eine Anstal t) .
Sowoh1 die Betroffenen selbst (nach Vol lendung des 16. Altersjahres) wie auch
die Angehörigen sind in Versorgungssachen beschwerdeberecht igt .  Das
Verfahren ist  im Verwaltungsrechtspf legegesetz geregelt .

Das Gesetz betreffend die öffent l iche Fürsorge regelt  die Voraussetzungen und
das Verfahren der Kostentragung bei Versorgungen etc.  sowie auch die Rücker-
stattung durch Angehörige. Zu erwähnen sind noch einige gesetzl iche Be-

33
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stimmungen im Bereiche des Strafrechtes (die allerdings keine Hinweise auf die
Probleme Drogenabhängiger enthalten): Die Strafprozessordnung, das Gesetz
über die Jugendstrafrechtspflege, die Verordnung über die Gerichtszuständig-
keit in Bundesstrafsachen, das kantonale Übertretungsstrafgesetz, das Regle-
ment für das Lohnhofgefängnis sowie die Konkordate über den Vollzug ro.
strafen und Massnahmen und über die Kosten des strafvollzuges.

3. Kanton Basel-Landschaft

Der Kanton Basel-Landschaft hat eine ausführliche Verordnung zum Betäu-
bungsmittelgesetz erlassen. Für Massnahmen gegen Betäubungsmittelsucht ist
die Sanitätsdirektion in erster, der Regierungsrat in zweiter Instanz zuständige
Aufsichtsbehörde. Als staatliche Organe werden u.a. eine Fachkommission, evtl.
zu schaffende Beratungs- und Behandlungsstellen, Informations- und Fürsorge-
stellen genannt. Die Schaffung kantonseigener Institutionen oder die Untär-
stützung privater Bestrebungen ist wahlweise vorgesehen. Das Konzept Drogen-
hil fe Baselland vom 1. Jul i  1980 gibt den nichtstaatl ichen Drogenhife-Insti tu-
t ionen klar den Vorzug (vgl. S. 29). Der Gedanke regionaler Zusammenarbeit ist
ebenso in der Verordnung verankert wie die Koordination staatlicher und pri-
vater Vorkehren zur Eindämmung der Abhängigkeit von Betäubungsmitteln.

Das Fürsorgewesen für Alkoholgefährdete wird in einem separaten Erlass gere-
gelt, mit dessen Vollzug - im Gegensatz zlr den Betäubungsmitteln - nichi die
Fürsorgedirektion, sondern die Gemeinden, die Statthalterämter und der gesamte
Regierungsrat betraut sind. Die Beratungsstel len für Alkoholgefährdete werd,en
zyat durch private Trägerschaften geführt; deren Tätigkeit und insbesondere
die Finanzierung wird jedoch durch eine spezielle Regierungsratsverordnung ge-
regelt.  Die Kontakte mit dem Kanton laufen über die Potizeidirektion (g 6). Zwei
Sitze im Vorstand der Träger-Organisation sind Kantonsvertretern vorbehalten.

Das gesamte Vormundschaftsrecht und der fürsorgerische Freiheitsentzug ist im
kantonalen Einführungsgesetz zum ZGB enthalten. Zuständige Instanzen sind der
Gemeinderat, das Statthalteramt, der Regierungsrat und als oberste kantonale
Rekursinstanz das Verwaltungsgericht. Die Finanzierung freiwilliger od.er be-
hördlich angeordneter Massnahmen sowie auch der Rückgriff auf unterstüt-
zungspflichtige verwandte werden durch das Fürsorgegesetz geregelt.

Auch der Kanton Basel-Landschaft ist dem Konkordat über den Vollzug von
Strafen und Massnahmen nach dem schweizerischen Strafgesetzbuch sowiä dem
Konkordat über die Kosten des Strafvollzuges beigetreten. Der Vollzug der Un-
tersuchungshaft wird im Gesetz betreffend die Strafprozessordnung nur ganz
rudimentär geordnet. Hingegen besteht über den Betrieb der Arbeitsärziehungs-
anstalt Arxhof eine eingehende kantonale Verordnung.
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E. ti lcersi-cl:t i-re. 23 Gra-I>laik.en

Anzahl Süchtige
in der Region Basef

Al kohol i ker
10000

Drogensücht ige
1500

Tablet tenabhängige
7500

A.Manz 88

Unterste Schätzungen über die Anzahl der Süchtigen gehen davon aus, dass si-
cher f0000 Alkoholiker, 5000 Tablettenabhängige und 1000 Drogensüchtige exi-
stieren. $Iahrscheinlich realistischer ist es anzunehmen, dass die ZahI der Ta-
bletten- und Drogenabhängigen um ca. 50 t höher liegt als diese unterste ge-
schätzte ZahI. Somit kann angenommen werden, dass ca. 18000 Süchtige in der
Region leben.
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Anzahl Mitarbeiter
an Beratungsstellen

legale Drogen
32

A.Manz 88

Für die A t Drogensüchtigen sind 30 t aller Mitarbeiter von ambulanten
Beratungsstellen zuständig. Somit ist die Betreuungsdichte für die Süchtilen
Yon illegalen Drogen bedeutend höher. Die Erfassüngsquote liegt auch 

"i-"doppelt bis dreimal so hoch wie bei den Süchtigen von-legalen DrJgen.
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Versorgung der Süchtigen
durch die Suchtfachstellen

geschützte Arbei t
222

ntzug
212

Total:  3302
von

Entwöhnung
487

Registr  ier  ungen
Kl ienten

A,Manz 88

Bei den Suchtfachstellen, von denen durch die Befragung Klientenzahlen be-
kannt sind, werden 3300 Süchtige versorgt. Fast drei Viertel dieser Betreuungen
erfolgen durch ambulante Beratungsstellen.

Beratung
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Erfassung
der Süchtigen

Hausärzte
16

Psychotherapeutsn
4

Andere
10

Somatische Kl in iken

a l ler  Sucht iöen
der Region

Suchthi l fe inst .
17

suchtkranke Personen leben,
des Gesundheitswesens 4 - L7

in%

A.Manz 88

Geht man davon aus, dass in der Region ca. 16000
werden von allen oben aufgeführten Institutionen
t der Süchtigen angesprochLn.
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Verteilung der
erfassten Süchtigen

Psychotherapeuten Suchthi l fe inst

650 2440

Hausärzte
2500

Andere
1660

Somatische Kl in iken
830

( innerhalb der Versorgergruppen sind
Doppelerfassungen bereinigt)

A.Manz 88

Addiert man alle Erfassungszahlen der Hilfeinstitutionen im Gesundheitswesen,
so kommt man auf ein Total von 8280 Erfassungen. Die meisten Erfassungen er-
folgen durch die Suchthilfeinstitutionen selber und durch die Hausärzte.
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Anzahl lnstitutionen
der Region Basel

Entwöhnung
10

Koordinet ion
Gasseharbei t

1

Prophylaxe
a

Entzug
a geschÜtzte Arbei t

v

A,Manz 88

In der Region Basel sind 35 Institutionen in der Suchthilfe ganz oder zum gros-
sen Teil tätig. Knapp ein Drittel der Institutionen befassen sich mit der ambu-
lanten Beratung und knapp ein Drittel mit Entwöhnungsaufgaben.

Beratung



Kapitel  1 41

Anzahl Institutionen
Kanton Basel-Stadt

Entwöhnung 5

Entzug 2

geschÜtzte Arbei t  ö

A,Manz 88

Im Kanton Basel-Stadt sind insgesamt
schäftigen total 110 Mitarbeiter.

Koordinat ion 1

Gassenarbeit 1

Prophylaxe 3

2I Suchthilfeinstitutionen tätig und be-
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Anzahl lnstitutionen
Kanton Basel-Land

Koordinat ion 1

Entwöhnung
gescnützte Arbei t  2

Entzug 2

A.Manz 88

Im Kanton Basel-Landschaft sind 10 Institutionen tätig. An 7 weiteren Institu-
tionen, welche im Kanton Basel-Stadt liegen, hat der Landkanton namhaft An-
teil. A1s besonderes Merkmal der Suchthilfeinstitutionen im Kanton Basel-Land-
schaft sind die vielen kleinen Beratungsstellen zu erwähnen.

Beratung 8
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Anzahl Mitarbeiter
in der Suchthilfe der Region Basel

Entwöhnung 85
Beratung 46

Andere 7

geschÜtzte Arbei t13

Entzug 02

Total ' ,  214 Mitarbeiter

A.Manz 88

In der regionalen Suchthilfe sind
Entwöhnungsinstitutionen entfallen

2L4 Mitarbeiter-Stellen vorhanden.
40 t der Mitarbeiter.

Auf die
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Berufsprofil
in der Suchthilfe der Region Basel

Krankenpf leger
52

Sozialarbei ter
46

Handwerker/Oekonomie
58

Andere

Aerzte
12

Psychologen

Erzieher 
11

Sekretar iet  11
21

A.Manz 88

Von den 214 Mitarbeitern, welche in der Suchthilfe angestellt sind, entfällt je
ca. ein Viertel auf Sozialarbeiter, Krankenpfleger und auf Handwerker resp. in
der ökonomie angestellte Personen. Die übrigen Berufsgruppen teilen sich den
vierten Viertel aller Stellen.
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Sozialarbeiter
in der Suchthilfe

Beretung 29

A.Manz 88

46 Sozialarbeiter sind in der Suchthilfe
in der ambulanten Beratung tätig.

Gassenaroei t  1
geschÜtzte Arbei t  1

Entzug 4

angestellt. Die meisten von ihnen sind

Entwöhnung'11
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Krankenpfleger
in der Suchthilfe

A,Manz 88

52 Krankenschwestern oder Pfleger sind in der Suchthilfe angestellt. Die SteI-
len sind vor a1lem in den Psychiatrischen Kliniken vorhanden. Ihr Tätigkeitsge-
biet beschränkt sich auf Entwöhnungsarbeiten und auf den körperlichen Entzug.

Entwöhnung 25

Entzug 27
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Handwerker und Oekonomie-
Angestellte in der Suchthilfe

Entwöhnung 27

geschützte Arbei t  10

Entzug

A.Manz 88

Von den 58 Handwerkerrn und Personen, welche in der ökonomie der Institution
tätig sind, sind die meisten in den Spitälern angestellt. l0 Handwerker sind in
geschützten lrlerkstätten tätig.

47
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Entwöhnung 4

A,Manz 88

Es gibt in der Suchthilfe
ratungsinstitutionen. Ein
Ste11en.

Kapi te l  L

Koordinst ion 1

Prophylaxe 1

ggschützte Arbei t

Entzug 5

21 Sekretariatsstellen. 11 entfallen auf
Grossteil dieser Sekretariatsstellen

Sekretariatspersonal
in der Suchthilfe

ambulante Be-
sind Teilzeit-

Eeratung 11
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Aerzte
in der Suchthilfe

49

Beratung 3,3

Entwöhnung 4.4

Prophylaxe 0.3

Entzug 3,5

A.Manz 88

11,5 Arztstellen sind in der Suchthilfe geschaffen worden. Sie verteilen sich
etwa zu gleichen Teilen auf die Beratung, die Entwöhnung und auf den Entzug.
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Finanzautwand
in der regionalen Suchthilfe

Entwöhnung

Beratung 3, '1

Anderes 0.8

geschützte Arbei t  '1.7

Entzug 6.2

in Mio,  Fraken
Total  :  22,3 Mio,  Fr,

A,Manz 88

_In der regionalen Suchthilfe werden ca. Fr. 22,3 Mio. an spezifische Suchthilfe-
institutionen bezahlt. Die Hauptkosten verursachen Entwöhnungsinstitutionen.
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Finanzquellen
Zusammenzug 1

Fürsorgekassen 2.3

Krankenkassen 7.2

Kantone 6.1

Andere 2,8

Alkoholzehntel  1,3
I  nval idenvers.  2

( in Mio,  Fr )
Total ' , 21,7 Mio, Franken

A,Manz 88

Die Krankenkassen und die Kantone
Kostenträger der Suchthilfe.

(Budget,  Lotter iefonds) sind die grössten
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Finanzguellen
Zusammenzug 2

Bund 3.4

Gemeinden 2.8

Andere 2.1

Krankenkassen 7.2

( in Mio,  Fr,)
Total 

"  
21,7 Mio, Franken

A.Manz 88

Erklärung der Zusammenfassung:

Bund: Invalidenversicherung, Arbeitsrosenversicherung,
Alkoholzehntel, BIGA

Kantone: Budget, Lotteriefonds
Gemeinden: Budget, Fürsorge (aus gesamten Schweiz)

Kantone 0.1
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Finanzquellen
Zusammenzug 3

öffent l iche Hand 10.4

Andere 2.1

Sozial  versicherunge n 9,2

( in Mio,  Fr,)
Total ' , 21.7 Mio, Franken

A.Manz 88

Erklärung der Zusammenfassung:

öffentliche Hand: Bund (BIGA,Alkoholzehntel), Kantone (Budget, Lotteriefond),
Gemeinden (Budget, Fürsorge)
Sozialversicherungen: Krankenkassen, Invalidenversicherung, Arbeitslosenversi-
cherung
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Basel-Land

Fürsorgexassen 2,3

Kapitel  1

Finanzquellen
Zusammenzug 4

Krankenkassen 7.2

( in Mio,  Fr,)

Bund 3.4

Andere 2,0

Total: 21,7 Mio, Franken
A,Manz 88

Erklärung der Zusammenfassung:

Bund: Invalidenversicherung, Arbeitslosenversicherung,
Alkoholzehntel, BIGA

Kantone: Budget, Lotteriefond
Fürsorgekassen: aus den zahlenden Gemeinden der Schweiz

Basel-Stadt 4
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Erfasste Suchtpatienten pro Monat
durch Hausärzte im Kt. BL

Alkkohol iker 435

Drogensücht ige 108
Tablettenabhängige

Total 1374 Suchtpatienten in einem Monar
A.Manz 88

Die ca. 114 Hausärzte im Kanton Baselland sehen in einem Monat hochgerechnet
1374 Patienten mit einem Suchtproblem.
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Tablet tenrnisbralrch der
Hausarztpat ienten im Kt.BL

kleine Dosis 2367

steigende Dosis 179

von 4042 Patienten
77 |  ( :  t  9%) als

grössere Dosis 1496

pro Monat fa l len
"sücht ig" auf.

A.Manz 88

Die 114 Hausärzte des Kantons Baselland sehen in einem Monat ca. 4000 Patien-
ten, die über Jahre ein gewisses Mass an Tablettenabusus betreiben. 2367 Pet-
sonen nehmen "über Jahre eine kleine Dosis (20) eines Schlafmittels, Tagestran-
quillizers oder Barbiturates" einE Personen nehmen "über Jahre in gleicher
Dosierung mehr a1s eine Tablette pro Tag" zu sich. I79 Patienten konsumieren
Schlafmittel oder Tagestranquil l izer oder Barbiturate oder Laxantien oder
Kopfwehmittel in steigender Dosierung. Von diesen 404? Patienten werden 77I
Personen von ihren Hausärzten als "süchtig" angesehen.

20) "maximal eine Tablet te der nied| jgsten oder m' i t t leren Dosierung
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f rühere Arztverordn. 68%

Einschä tzung
A.Manz 88

Ursache des
Tablettenmisbrauches

Selbstmedikat ion 32%

durch die Haus ärzte

_Pi" 61 befragten Hausärzte im Kanton Baselland geben än, dass die frühere
Verordnung eines Arztes a1s "Ursache" des Tablettenmisbrauches anzusehen ist.
Damit wird bestätigt, dass der Tablettenmisbrauch durch präventive Schritte
der Arzte selber an effizientesten bekämpft werden kann.


